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Vorwort 

 

Guten Tag, 

das Jahr 2022 begann mit der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität nach zwei Jahren, 

die stark von der Pandemie geprägt waren. Doch dann erschütterte der russische 

Angriffskrieg auf die Ukraine die Welt. Auch hier in Kassel sind die Auswirkungen deutlich 

spürbar. Kurzfristig galt es über 4.000 Geflüchtete aufzunehmen. Die Mitarbeitenden des 

Sozialamtes haben hier ein besonders hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und 

Flexibilität gezeigt. Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen wurden mit Hochdruck 

gesucht; im Rathaus, am Mulang, in den Messehallen, im Best Western Hotel entstanden 

befristet Notunterkünfte. 

Ich bin stolz, wie Kassel in diesen besonderen Zeiten zusammengehalten und geholfen hat. 

Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war und ist riesengroß. Viele Geflüchtete konnten in 

Privatunterkünften untergebracht werden, zahlreiche Spenden wurden bereitgestellt. Dass 

die Hilfen und Unterstützungsangebote so zielgerichtet eingesetzt werden konnten, ist 

nicht zuletzt den Mitarbeitenden des Sozialamtes zu verdanken. 

Diese besondere Lage hat auch darüber hinaus die Zusammenarbeit gestärkt. Im neu 

eingerichteten „Servicebüro Ukraine“ arbeitete das ganze Dezernat eng zusammen und 

konnte so viele bürokratische Hürden abbauen. 

Die Folgen der Krise sind für uns alle fühlbar. Die Ärmsten unserer Gesellschaft sind jedoch 

wie häufig am stärksten betroffen. Das hier Hilfen zielgerichtet ankommen, ist essentiell 

wichtig und eine große Herausforderung. 

Ich freue mich darüber, dass wir den „Pakt gegen Armut“ mit der Zivilgesellschaft 

geschmiedet haben. Ziel ist es, die Lebenslagen und Teilhabechancen von Menschen, die von 

Armut betroffen sind, nachhaltig und messbar zu verbessern. Im Herbst 2022 haben wir 

durch die Gründung des Paktrates und die erste Paktkonferenz den Auftakt gemacht. Die 

Paktforen haben ihre Arbeit begonnen.  

Durch die besondere Lage mussten weitere Prioritäten im alltäglichen Dienstbetrieb gesetzt 

werden. Der Umzug der Wohngeldstelle ins Rathaus schloss im Frühjahr die Umzüge des 

Amtes ab, so dass nun Rathaus und Fünffenster Straße 5 die beiden Hauptstandorte des 

Sozialamtes bilden. Die Wohngeldreform wurde Ende 2022 beschlossen. Ich freue mich 

sehr, dass wir durch vorausschauende Personalplanung frühzeitig Personal gewinnen 

konnten.  

Trotz aller Herausforderungen brachte das Jahr auch viele positive Momente mit. Die 

Broschüre Sozialwirtschaft integriert wurde herausgegeben. Dieses Projekt liegt mir in 

Zeiten des Fachkräftemangels besonders am Herzen und ich freue mich, dass es mit 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zwischenzeitlich verstetigt werden konnte. 



Anlass zum Feiern gab das 40-jährige Jubiläum des Ausländerbeirates. Am 31. Mai 1981 

wurde in Kassel zum ersten Mal der Ausländerbeirat gewählt. Seitdem vertritt er die 

Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner. Er arbeitet für die 

Verständigung zwischen allen Bevölkerungsteilen. Hierdurch zeigt sich einmal mehr, dass 

Kassel eine bunte Stadt ist, die ganz bewusst Wert legt auf ein solidarisches und 

respektvolles Miteinander der hier lebenden Menschen und zwar in der gesamten 

Bandbreite unterschiedlichster individueller Hintergründe und Lebensentwürfe. Es liegt eine 

große Chance darin, diese Vielfalt zu nutzen, um Kassels Entwicklung zu einem weltoffenen, 

friedlichen, innovativen und unterstützenden Lebensraum und Standort in Deutschland 

weiter auszubauen. 

Wie positiv Vielfalt sein kann wird auch deutlich, wenn wir in einer inklusiven Gesellschaft 

Teilhabe ermöglichen. Gerne blicke ich auf die Abschlussveranstaltung der Modellregion 

Inklusion sowie den Startschuss für Kassel inklusiv! im Auestadion zurück.  

Kassel wird erst durch ehrenamtliches Engagement zu einer liebens- und lebenswerten 

Stadt. Allen, die sich ehrenamtlich engagieren und zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen, 

gebührt Respekt und Hochachtung. Ich freue mich, wenn wir durch die Veranstaltung 

„Kassel sagt DANKE“ und durch Förderprogramme wie „Kassel engagiert!“ die Anerkennung 

und Wertschätzung für ehrenamtliche Tätigkeiten zeigen und besondere Projekte und 

Aktivitäten zusätzlich fördern können. 

Für unsere Stadtgesellschaft ebenso bedeutend, bilden die Stadtteilzentren wichtige soziale 

Knotenpunkte in den einzelnen Stadtteilen. 2022 wurden die Stadtteilakteure besser 

miteinander vernetzt und Orte der Begegnung und Kommunikation, die Stadtteiltreffs, 

wurden ausgebaut und weiterentwickelt.  

2022 war damit ein Jahr, das geprägt war durch große Herausforderungen und weitere 

zusätzliche Aufgaben. Eins wurde auch deutlich, dass wir gemeinsam mehr erreichen 

können, wenn wir zusammenhalten, füreinander einstehen und uns engagieren, sowohl 

innerhalb des Amtes als auch als Stadtgesellschaft. 

Der vorliegende Bericht macht deutlich, welche Vielzahl an Aufgaben im Sozialamt 

tagtäglich erledigt werden, wie viele Menschen routiniert Hand in Hand arbeiten, um die 

Daseinsfürsorge für alle Menschen unserer Stadt zu gewährleisten. Das erfüllt mich mit 

Achtung und großer Dankbarkeit. 

Ihre 

 

Ilona Friedrich 

Bürgermeisterin 
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1. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen auf das 

Sozialamt  

Bereits zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stellte sich das Sozialamt auf 

einen vermehrten Zuzug geflüchteter Menschen nach Kassel ein. Allerdings war es aufgrund 

der Dynamik und der Ungewissheit, wie sich dieser Zuzug gestalten würde, zunächst 

ausgesprochen schwierig, eine belastbare Prognose im Hinblick auf erforderliche Kapazitäten 

abzugeben. Auch im Nachhinein ist eine Darstellung der seinerzeitigen Abläufe kaum zu 

realisieren. An dieser Stelle werden daher hauptsächlich die maßgeblichen 

Aktionen/Auswirkungen dargestellt. 

 

Besondere Aufbauorganisation 

Eine Vielzahl koordinierender Sonderaufgaben konnten im Rahmen der regulären 

Verwaltungsstrukturen nicht zielführend abgearbeitet werden. Daher wurde eine 

verwaltungsweite „Besondere Aufbauorganisation“ geschaffen. Mitarbeitende und 

Führungskräfte des Sozialamtes waren hier federführend mit diesen Themen betraut: 

- Organisation der Meldung ukrainischer Geflüchteter zur Zuweisung an das Land 

- Akquise von Unterkünften 

- Vertragswesen/Abschluss von Mietverträgen und sonstigen Verträgen für größere 

Unterkünfte 

- Prüfung und Kontaktsteuerung privater Unterbringungsangebote 

- Koordinierende Antragsaufnahme zwischen Bürgerbüro, Ausländerbehörde und 

Sozialamt (Servicebüro Ukraine) 

- Führung der Einrichtungsleitungen der Ausweichunterkünfte 

- Ehrenamtliches Engagement 

 

Unterbringungssituation 

Private Unterkünfte: 

Die meisten Personen kamen direkt nach ihrer Ankunft bei Verwandten oder Freunden unter. 

Auch im weiteren Verlauf des Zustroms aus der Ukraine zeichnete sich zügig ab, dass die 

meisten Menschen in privaten Unterkünften wohnten. Die Anzahl konnte und kann noch 

immer nicht exakt ermittelt werden. Die Hilfsbereitschaft der privaten Vermieter war 

überwältigend. Sofern Unterbringungsangebote über die installierte Internetseite 

www.kassel-hilft.de unterbreitet wurden, wurden diese von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Sozialamtes im Vorfeld der Vermittlung auf Geeignetheit und Seriosität hin 

überprüft. Im Jahresverlauf fanden viele Ukrainerinnen und Ukrainer eigenverantwortlich 

Wohnraum und mieteten diesen direkt an. 
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Ausweichunterkünfte: 

Im ersten und zweiten Quartal 2022 wurden mehrere große Ausweichunterkünfte (Rathaus, 

Messehallen, Best Western Hotel in der Kurfürstengalerie, ehemaliges Fröbelseminar am 

Mulang) mit einer Belegungskapazität von rund 800 Personen zur ersten Aufnahme für die aus 

der Ukraine geflüchteten Menschen eingerichtet und betrieben.  

 

Unterkunft Nutzung von – bis 

Ehem. Fröbelseminar am Mulang  

- Gästehäuser März bis Dezember 

- Seminargebäude April bis September 

Rathaus, Ebene 3 Karlstraßen-Flügel März bis Ende April 

Messehallen Ende März bis Mitte Mai 

Best Western Hotel Anfang April bis Ende September 
Tabelle 1 

 

Die betroffenen Menschen erhielten dort zunächst erste Hilfen, Beratung und Sicherheit. Die 

Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgte über einen Catering-Dienst bzw. die 

Rathaus-Kantine. Für die Unterkunft am Mulang war für die Nutzung des Seminargebäudes als 

Unterkunft die Anmietung von Sanitär- und Kühlcontainern erforderlich. In Zusammenarbeit 

mit dem Gesundheitsamt mussten TBC-Screenings organisiert werden. Zusätzlich musste die 

Unterbringung von Personen, die ihre Haustiere mitgebracht hatten, außerhalb der großen 

Unterkünfte organisiert werden; die Begutachtung der Haustiere (Impfungen etc.) erfolgte 

durch das städtische Veterinäramt. 

 

Gemeinschaftsunterkünfte: 

Aufgrund des sich frühzeitig abzeichnenden Fluchtaufkommens wurde die Jägerkaserne, die 

sich seit April 2021 im Eigentum der Stadt Kassel befindet, für die Unterbringung Geflüchteter 

hergerichtet. Seit Juni 2022 stand die Unterkunft mit einer Gesamtkapazität von rd. 260 

Plätzen zur Verfügung. Die Unterbringung erfolgte in Teilen in Wohnungen mit eigenen 

Kochgelegenheiten und Sanitäranlagen, zum Teil mit gemeinschaftlich zu nutzenden Küchen 

und Bädern. 

Die Jägerkaserne wurde dabei nicht ausschließlich für die Unterbringung ukrainischer 

Flüchtlinge genutzt, sondern auch von Geflüchteten anderer Herkunftsländer. 

Außerdem wurde das bereits in der Flüchtlingskrise 2015/2016 genutzte Nordstadtquartier in 

Form mehrerer Häuser mit Wohnungsstruktur erneut zur Unterbringung genutzt. 

 

Wohnungen: 

Die Kasseler Wohnungsbaugesellschaften stellten rund 85 Wohnungen für ukrainische 

Flüchtlinge zur Verfügung. Diese wurden von der Stadt mit einfachen Standards (Möbel und 

Hausrat) ausgestattet und unter Berücksichtigung der Wohnungsgröße, familiärer oder 

sozialer Bindungen mit dem Personenkreis belegt. Die Bewohner und Bewohnerinnen lebten 

dort in selbstorganisierten Wohngemeinschaften und versorgten sich selbst. Die Vermittlung in 
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diese Wohnungen erfolgte über das Sachgebiet Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz; die administrative Abwicklung der jeweils befristeten 

Einweisungen in diese Wohnungen erfolgte über das Sachgebiet Obdachlosenhilfe der 

Zentralen Fachstelle Wohnen. 

 

Kleinstunterkünfte: 

Neben den bisherigen Kleinstunterkünften konnten zusätzlich von der Bdks in der Gustav-

Heinemann-Wohnanlage drei Apartmenthäuser jeweils mit Gemeinschaftsküchen und einer 

Belegungskapazität von insgesamt ca. 75 Plätzen angemietet werden. Auch dort versorgten 

sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Außerdem wurden in der Nordstadt 

(Helmholtzstraße), in der Südstadt (Frankfurter Straße) und auf der Marbachshöhe (Ludwig-

Erhard-Straße) kleine Unterkünfte mit einer Kapazität von je 20 – 40 Plätzen angemietet.  

 

Leistungsgewährung 

Unabhängig von der jeweiligen Unterbringungssituation beantragten die meisten in Kassel 

angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine Sozialleistungen, um im Krankheitsfall 

abgesichert zu sein und ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Um dem Ansturm an 

Leistungsanträgen gerecht werden zu können, waren eine Vielzahl an innovativen 

personalwirtschaftlichen Aktivitäten erforderlich. Außer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

aus anderen Fachbereichen des Sozialamtes unterstützten in der Zeit ab Mitte März bis Ende 

Juni Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenter Stadt Kassel sowie ehemalige Sozialamts-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen. Ohne die personelle 

Unterstützung aus anderen Bereichen wäre eine zeitnahe Leistungsgewährung unmöglich 

gewesen.  

 

- Leistungen zur Existenzsicherung 

Die ukrainischen Geflüchteten nahmen bei Bedürftigkeit zunächst Leistungen nach dem 

AsylbLG in Anspruch. Durch eine bundesgesetzliche Neuregelung wurden sie ab Juni 2022 in 

die Transferleistungssysteme nach SGB II / XII übergeleitet. 

Der Großteil der ukrainischen Geflüchteten war dabei im erwerbsfähigen Alter und bezog bei 

Bedürftigkeit Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter. 

Rund 300 der aus der Ukraine geflüchteten Menschen bezogen Leistungen nach dem SGB XII. 

Etwa 30% davon bezogen aufgrund einer bereits in der Ukraine bezogenen Altersrente 

Leistungen nach dem 3. Kapitel SBG XII. Es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil in den 

folgenden Monaten nach Prüfung der Erwerbsfähigkeit weiter steigt. Die übrigen Personen 

bezogen Grundsicherung im Alter, da sie die Altersgrenze erreicht oder überschritten haben. 

 

- Weitere Hilfen nach SGB XII 

Während die ukrainischen Geflüchteten im SGB II-Bezug Zugang zur gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung erhielten, blieb den direkt ins SGB XII übergeleiteten Personen dieser 

Anspruch verwehrt. Stattdessen musste der Sozialhilfeträger die Versorgung im Krankheitsfall 



Sozialamt Stadt Kassel – Jahresbericht 2022  

 

Seite 9 von 72 

durch Anmeldung zur Betreuung nach §264 SGB V bei einer Krankenkasse sicherstellen und 

alle entstehenden Aufwendungen selbst tragen. Auch bei Pflegebedürftigkeit wurden keine 

Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, sondern volle Hilfe zur Pflege nach dem 

7. Kapitel SGB XII gewährt. 

 

- Leistungserbringung SGB IX 

Im Leistungsbereich SGB IX (Eingliederungshilfe) gab es beim Sozialamt der Stadt Kassel für 

den ersten Lebensabschnitt (bis zum Ende der Schulausbildung) keinen Fall.  

Für den Lebensabschnitt nach Beendigung der Schulausbildung ist der LWV Hessen 

zuständiger Leistungsträger; dem Sozialamt liegen keine Daten über die Anzahl der 

Leistungsbeziehenden nach dem SGB IX im zweiten Lebensabschnitt vor. 

Service-Büro Ukraine 

Um den Schutz suchenden Menschen aus der Ukraine schnell und unbürokratisch zu helfen 

und den Zulauf der ankommenden Menschen besser steuern zu können, wurde bereits Anfang 

März 2022 das Service-Büro Ukraine in Kooperation mit der Ausländerbehörde und dem 

Bürgerbüro geschaffen. Aufgrund des hohen Antragsaufkommens mussten die Abläufe 

mehrfach angepasst werden. Letztlich wurde das Verfahren dahingehend angepasst, dass die 

Daten von Geflüchteten, die beim Sozialamt einen Antrag auf Leistungen stellten, mit deren 

Einverständnis zur Registrierung an die Ausländerbehörde und das Bürgeramt übermittelt 

wurden. Personen, die keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen mussten, wurden direkt von 

der Ausländerbehörde und dem Bürgeramt registriert. In den Monaten bis zum 

Rechtskreiswechsel konnte so ca. 3.000 Menschen schnell finanzielle Hilfe gewährt werden. 

Das Servicebüro war bis zur Schließung im Juli 2022 Anlaufstelle und Eingangszone des 

Sozialamtes für Rat suchende Geflüchtete sowie deren Helferinnen und Helfer. Gerade durch 

den Wechsel in die anderen Sozialleistungssysteme und die damit verbundenen 

Antragsnotwendigkeiten, entstand ein erhöhter Beratungsbedarf, dem man auf diese Weise 

schnell gerecht werden konnte. Auch zu dieser Zeit erwies sich die Unterstützung durch 

Personal des Jobcenters als besonders zielführend und hilfreich. 

Im Zuge der dynamischen Zuwanderung von Geflüchteten aus der Ukraine und damit 

einhergehender Fragen erhielt das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt wiederum 

eine besondere Bedeutung. Es gab auch nach Monaten noch immer ein hohes Maß an 

Engagement durch die Kasseler Bevölkerung: 

 

Runder Tisch „Engagement für Geflüchtete“ 

Beim Runden Tisch „Engagement für Geflüchtete“, einem von der Abteilung Sozialplanung 

moderierten Informations- und Austauschformat, wurden zunächst im wöchentlichen, später 

in angepasstem Turnus rund 200 Initiativen, Einrichtungen und Organisationen der 

Zivilgesellschaft von Vertreterinnen und Vertreter der Stadt über die jeweils aktuellen 

Entwicklungen informiert. Über den Austausch zwischen den Fachämtern der Stadt Kassel, 
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etablierten Akteuren sowie neuen Initiativen wurde und wird der gegenseitige verlässliche 

Informationsfluss in bzw. aus Richtung Zivilgesellschaft hergestellt. Der Runde Tisch 

„Engagement für Geflüchtete“ tagt noch immer einmal monatlich. 

 

Unterstützerkreise und Flüchtlingscafés 

Die Unterstützerkreise engagierten sich sehr konkret in oder um die Unterkünfte für 

Geflüchtete herum. Die dezentrale Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine und die 

Situation, dass vor allem Frauen mit Kindern nach Kassel kamen, führte dazu, dass viele 

dezentrale Angebote von Einrichtungen und Organisationen entstanden. Über das Stadtgebiet 

verteilt sind derzeit gut 30 Flüchtlingscafés und Eltern-Kind-Treffs aktiv. In aller Regel 

arbeiten hier berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut Hand in 

Hand. 

 

Aufwendungen und Finanzierung 

Im Haushaltsjahr 2022 wurden im Budget des Sozialamtes rund 12,9 Mio. Euro für die 

Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Geflüchteten aufgewendet. Dem 

gegenüber konnten 14,6 Mio. € an Erträgen, insbesondere aus Bundes- und 

Landeserstattungen verbucht werden. Allerdings sind auch in anderen Haushaltsbereichen 

signifikante Aufwendungen entstanden (Personalkosten, Ertüchtigung der Jägerkaserne, Kita, 

Schule, Gesundheitsamt, etc.), so dass eine Gesamtbilanzierung anhand des Budgets des 

Sozialamtes nicht umfassend ist. 

Im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes erstattete das Land Hessen für die Geflüchteten, 

denen Leistungen nach dem AsylbLG gewährt wurden, bis 31. Mai 2022 die reguläre Pauschale 

von monatlich 940,00 €. Berücksichtigung fanden hierbei allerdings nur die Personen, die zum 

Stichtag 15. Mai im Leistungsbezug standen (etwa 3.000 Personen).  

Für die ab Juni 2022 angekommenen Geflüchteten wurde eine einmalige 

Integrationspauschale von 3.000,00 € durch das Land erstattet.  

Durch den ungesteuerten Zulauf vieler Geflüchteter in kurzer Zeit und die damit verbundenen 

Verzögerungen bei allen involvierten Behörden, bestanden weiterhin erhebliche 

Nachbesserungs- und Klärungsbedarfe zwischen Land und Kommunen. Eine abschließende 

Abrechnung und Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für das Jahr 2022 ist 

daher frühestens Ende 2023 zu erwarten. 

 

In der Summe der Aufwendungen nicht enthalten sind die existenzsichernden Leistungen nach 

dem Rechtskreiswechsel in die Leistungsbereiche SGB II und Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung nach 4. Kapitel SGB XII. Diese Leistungen werden zu 60% (SGB II) bzw. 

100% (Grundsicherung) vom Bund erstattet. Um diese Erstattungen sicherzustellen, sind hier 

keine abweichenden Kontierungen der Aufwendungen für ukrainische Geflüchteten möglich. 
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2. Grundsätzliches 

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist die Stadt Kassel Sozialleistungsträger für 

ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Neben den Leistungen nach den Bestimmungen des 

SGB XII und IX, wie z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe werden auch weitere 

Dienstleistungen im städtischen Sozialamt angeboten, z. B. die Gewährung von Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Ausbildungsförderung, Wohngeld oder die 

Übernahme von Mietrückständen. Auf die einzelnen Verantwortungsbereiche in den 

Abteilungen und Sachgebieten des Sozialamtes wird in diesem Bericht im Weiteren näher 

eingegangen. 

 

In diesem Bericht wird die Entwicklung des Leistungsumfangs des Sozialamtes anhand von 

Fallzahlen und entstandenen Kosten im Jahr 2022 dargestellt und erläutert. Dafür wurden 

aus der Fachsoftware Open/Controlling und der Finanzsoftware Infoma N7 sowie dem 

internen Berichtswesen der einzelnen Abteilungen und Sachgebiete die notwendigen 

Daten statistisch erhoben.   

Wie in den Vorjahren orientiert sich die Berichtsstruktur auch im Jahresbericht 2022 

grundsätzlich am Produkthaushalt. Soweit inhaltliche Zusammenhänge oder 

Organisationsstrukturen es erfordern, wird im Einzelfall von dieser Struktur abgewichen. 

 

Die vielseitigen Aufgaben des Sozialamtes wurden im Jahr 2022 von insgesamt 223 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in neun Abteilungen und der Geschäftsstelle der 

Beiräte erbracht.  

 

 Gesamt-Personal Tarifpersonal Beamte 

 m w m w m w 

Geschlecht 
77 146 50 105 27 41 

223 155 68 

Teilzeitbeschäftigte 
20 81 14 58 6 23 

101 72 29 

Vollzeitbeschäftigte 
57 65 36 47 21 18 

122 83 39 

Durchschnittsalter 
50,13 46,33 48,72 47,33 51,55 45,33 

48,23 48,03 48,44 
Tabelle 2 

 

Das Durchschnittsalter des Personals im Sozialamt lag in 2022 lt. Personalbericht 2022 bei 

48,2 Jahren und ist somit gegenüber den Vorjahren leicht gesunken (2021: 49,2 Jahre; 

2020: 49,6 Jahre). Auch wenn sich das Durchschnittsalter somit aufgrund altersbedingten 
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Ausscheidens reduziert hat, so lag das Durchschnittsalter des Sozialamt-Personals noch 

immer knapp drei Jahre über dem Durchschnittsalter der gesamten Stadtverwaltung 

(2022: 45,3 Jahre; 2021: 45,2 Jahre; in 2020: 46,7 Jahre).  

Die krankheitsbedingten Fehlzeiten lagen im Sozialamt im Jahr 2022 mit 10,2% 

(Durchschnitt beider Halbjahre) etwa im Durchschnitt der Gesamtverwaltung (10,0% im 

ersten Halbjahr), sind jedoch gegenüber den Vorjahren weiter angestiegen (2021: 7,9%; 

2020: 7,0% jeweils im Durchschnitt beider Halbjahre). Die Ursache wird in den weiter 

gestiegenen Arbeitsbelastungen sowie vereinzelt sehr langen individuellen 

krankheitsbedingten Ausfällen (über mehrere Monate) vermutet.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes  

 informieren, beraten, begleiten und unterstützen Ratsuchende in ihren teilweise 

schwierigen Situationen des täglichen Lebens,  

 vermitteln notwendige Hilfen bei sozialen und wirtschaftlichen Notlagen,  

 bewilligen Leistungen bei unzureichendem Einkommen und Vermögen, 

 fördern die Entwicklung von Teilhabe und Unterstützungsstrukturen für Menschen 

im Alter, bei Krankheit, Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit, 

 unterstützen unabhängig und trägerneutral die Organisation angemessener 

individueller Hilfen für unterschiedliche Zielgruppen. 

 

Mit den Angeboten und Leistungen des Sozialamtes soll sichergestellt werden, dass die 

Menschen auch in Notsituationen am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben 

können. 

Auch viele öffentliche und private Institutionen gewähren seit Jahren Menschen im 

Leistungsbezug Vergünstigungen bei Eintrittspreisen oder Kursgebühren. Mit der 

Mittendrin! Teilhabecard Kassel können Berechtigte (Personen, die Leistungen nach dem 

SGB II, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem SGB XII, Leistungen 

nach dem AsylbLG oder Wohngeld beziehen) diese Vergünstigungen einfach und diskret in 

Anspruch nehmen. 

Das ab Juli 2020 in Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft und dem 

Nordhessischen Verkehrsverbund eingeführte MittendrinTicket, welches für den o. g. 

Personenkreis (mit Erstwohnsitz in der Stadt Kassel) vergünstigte Tarife im öffentlichen 

Personennahverkehr (Bus, Tram, RegioTram) bietet, erfreut sich weiterhin großer 

Beliebtheit. Das MittendrinTicket kostet 35 € und ist im gesamten KasselPlus-Gebiet 

gültig. Montags bis freitags ab 19 Uhr und an Feiertagen können eine weitere Person und 

alle zum Haushalt lebenden Kinder (unter 18 Jahren) kostenfrei mitfahren. Seit August 

2021 ist die Teilhabecard mit dem Berechtigungsnachweis zum Kauf des MittendrinTickets 

in einem Nachweis zusammengeführt. Im Jahr 2022 wurden monatlich rd. 2.150 

MittendrinTickets verkauft. Die Verkaufszahlen 2022 lagen damit über den Verkäufen 

2021, obwohl es im Jahr 2022 drei Monate lang das bundesweite 9€-Ticket gab.  

Im Berichtsjahr 2022 wurden insgesamt 13.934 Nachweise ausgestellt. 
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    2019 2020 2021 2022 

Ausgestellte Teilhabecards ab Mai 2018 831 1.741     

Berechtigungsnachweise Diakonieticket ab März 2019 366 530     

Ausgestellte MittendrinTickets ab Juli 2020   4.602     

Ausgestellte Berechtigungsnachweise 

Teilhabecard/MittendrinTicket (Online+DW) 
ab 2021     13.608 13.934 

Tabelle 3 

 

Organisation des Sozialamtes 

 

Das Sozialamt der Stadt Kassel ist in neun Abteilungen organisiert. Die Geschäftsstelle der 

Beiräte ist ebenfalls dem Sozialamt zugeordnet. 

Die Organisationsziffern entsprechen dem Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Kassel. 

Zu Beginn des Jahres 2022 wurde die Abteilung Wohngeld in zwei Sachgebiete aufgeteilt. 

Im Laufe des Jahres wurde die Abteilung Kommunale Arbeitsförderung neu strukturiert; 

die Bezeichnungen der bestehenden Sachgebiete wurden angepasst und es wurde ein 

drittes, themenübergreifendes Sachgebiet „Finanzen und Controlling“ eingerichtet. 

 

-50- 

-50 B- 

Sozialamt 

Geschäftsstelle der Beiräte 

-500- 

-5001- 

-5002- 

Zentralabteilung 

Allgemeine Verwaltung 

Finanzen 

-501- Leistungen nach dem SGB XII, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 

Ausgleichsamt, Versicherungsamt 

-5011- Sicherung des Lebensunterhaltes 

-5012- Sicherung des Lebensunterhaltes 

-5013- Fallmanagement, Sicherung des Lebensunterhaltes, Ausgleichsamt 

-5014- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

-5015- Sicherung des Lebensunterhaltes 

-5016- Versicherungsamt 

-502- Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe 

-5022- Eingliederungshilfe 

-5023- Ambulante Hilfe zur Pflege, Tagespflege 

-5024- Stationäre Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten, Feststellung von 

Unterhaltsverpflichtungen 

-503- Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung 

-5031- Bildung und Teilhabe 

-5032- Ausbildungsförderung 

-504- Betreuungsbehörde 
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-505- Kommunale Arbeitsförderung 

-5051- Arbeitsmarktintegration und Qualifizierung 

-5052- Beschäftigung und Teilhabe 

-5053- Finanzen und Controlling 

-506- Wohngeld 

-5061- Miet- und Lastenzuschuss 

-5062- Miet- und Lastenzuschuss 

-507- Zentrale Fachstelle Wohnen 

-5071- Obdachlosenhilfe 

-5072- Wohnraumsicherung / Schulden- und Insolvenzberatung 

-508- Sozialplanung 

-5081- Sozialplanung 

-5082- Referat für Altenhilfe 
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3. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 

 

 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) bildet eine Art Clearingstelle zwischen der 

Grundsicherung (GruSi) für Arbeitssuchende (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII). Durch intensives Fallmanagement werden 

Leistungsberechtigte mit dem Ziel der Stabilisierung und soweit möglich bei der 

Wiederherstellung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützt. 

 

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) können folgende Personen erhalten: 

1. alleinstehende Menschen im erwerbsfähigen Alter (ab 15 Jahre bis zum 

Erreichen des gesetzlichen Rentenalters), die zeitlich befristet voll 

erwerbsgemindert sind, 

2. unter 15-jährige Kinder der Leistungsberechtigten zu 1, 

3. unter 15-jährige Kinder in Verwandtenpflege, die keine Leistungen nach dem 

SGB VIII erhalten, 

4. Altersrentnerinnen und –rentner, die das gesetzliche Rentenalter noch nicht 

erreicht haben. 

 

Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn das eigene Einkommen und 

Vermögen nicht ausreichen, um den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern und 

die erforderlichen Bedarfe nicht von anderen Personen gedeckt werden. 

 

Der persönliche Bedarf der Leistungsberechtigten (Ernährung, Kleidung, 

Haushaltsenergie, Hausrat, Gesundheitspflege, Mobilität und sonstige Bedürfnisse 

des täglichen Lebens) wird über Regelsätze gedeckt.  

 

Neben den vom Regelsatz gedeckten Bedarfen werden Unterkunfts- und 

Heizkosten, Mehrbedarfe in besonderen Lebenssituationen (z. B. bei 

Schwerbehinderung, Schwangerschaft, Alleinerziehung und kostenaufwändigere 

Ernährung) sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe von Schülerinnen und 

Schülern finanziert. 

 

Einmalige Beihilfen werden für Erstausstattungen für die Wohnung (Mobiliar und 

Haushaltsgeräte) sowie für Erstausstattungen für Bekleidung und bei 

Schwangerschaft und Geburt gewährt. Darüber hinaus gibt es einmalige Beihilfen 

für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von 

therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen 

Geräten. 



Sozialamt Stadt Kassel – Jahresbericht 2022  

 

Seite 16 von 72 

SGB XII Regelbedarfsstufen (Regelsätze) 2022 

 

Stufe 1 
je erwachsene Person, die in einer Wohnung lebt und für die nicht die 

Stufe 2 gilt. 
449 € 

Stufe 2 

je erwachsener Person, wenn sie in einer Wohnung mit einem Ehegatten 

oder Lebenspartner oder in einer eheähnlichen oder lebenspartner-

schaftsähnlichen Gemeinschaft mit einem Partner zusammenlebt. 

404 € 

Stufe 3 
für eine erwachsene Person, deren notwendiger Lebensunterhalt sich 

nach § 27b SGB XII bestimmt (Unterbringung in einer Einrichtung). 
360 € 

Stufe 4 Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 376 € 

Stufe 5 Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 311 € 

Stufe 6 Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. 285 € 

Tabelle 4  

Im Folgenden werden die Entwicklungen der letzten vier Jahre dargestellt, bezogen auf: 

 Altersstruktur der Leistungsberechtigten 

 Personen- und Fallzahlen 

 Finanzzahlen 

 

Bezogen auf die Einwohnerzahl (207.622 am 31. Dezember 2022) erhielten im 

Berichtsjahr 2022 in Kassel 0,39 % der Einwohnerinnen und Einwohner HLU (im Vorjahr 

0,40 %). 

 

 
Abbildung 1  *) beinhaltet alle Personen bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze 
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Abbildung 2  Jahresdurchschnittswert 

 

Obwohl durch den Krieg in der Ukraine ab Ende Februar 2022 eine große Zahl von 

Kriegsflüchtlingen nach Kassel kam, stagnierte die durchschnittliche Zahl der 

Empfängerinnen und Empfänger von HLU nach dem Dritten Kapitel SGB XII in 2022 im 

Vergleich zum Berichtsjahr 2021.  

 

Tatsächlich unterlag jedoch dieser Leistungsbereich im Berichtsjahr einer starken 

Fluktuation; wie auch bereits in den Berichtsjahren 2020 und 2021 sank die Zahl der 

Leistungsbeziehenden zunächst bis Mitte des Jahres kontinuierlich, um zum 1. Juni 2022 

aufgrund der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB XII um 

105 Fälle zu steigen. Dieser Personenkreis erhielt bis zum 31. Mai 2022 Leistungen nach 

dem AsylbLG. Am 31. Dezember 2022 wurde in 830 Fällen (866 Personen) HLU gezahlt.   

 

Im Folgenden wird dargestellt, wie hoch die durchschnittlichen Kosten pro Person im 

Berichtsjahr waren. Dabei sind Erträge aus Erstattungen anderer Leistungsträger, 

Unterhaltszahlungen, Rückforderungen und Rückzahlungen von Darlehen berücksichtigt. 
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Abbildung 3  Jahresdurchschnittswert 

 

Während die Regelleistungen zum 1. Januar 2022 nur geringfügig stiegen (3 € bzw. 

0,67 % für einen Alleinstehenden) und darüber hinaus keine Sondereffekte höhere 

Ausgaben bewirkten (z. B. die Neubemessung der Grenzwerte für Unterkunftskosten),  

lag die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2022 bei 5,35 %. 

  

Weitere Fakten: 

 Der Anteil Nicht-Deutscher Leistungsempfänger an allen HLU-Leistungsempfängern 

ist in 2022 auf 23 % gestiegen (Vorjahr: 17 %). 

 Der Anteil männlicher Leistungsberechtigter lag bei 53 % (Vorjahr: 56 %). 

 77 % der Leistungsberechtigten lebten in Ein-Personen-Haushalten (Vorjahr: 79 %) 

 

Ausblick 2023 

Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg ist die Erwartung weiter sinkender Fall- und 

Personenzahlen nicht eingetreten. Es ist zu erwarten, dass aufgrund des Bezugs einer 

ukrainischen Altersrente auch zukünftig stetig Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die 

HLU wechseln werden.  

Zum 1. Juli 2023 endet das mit Einführung des Wohngeld-Plus-Gesetzes eingeführte 

Moratorium für die Überprüfung vorrangiger Wohngeldansprüche für SGB XII-

Beziehende. Aufgrund der erheblich erhöhten Wohngeldansprüche ist zu erwarten, dass in 

der zweiten Jahreshälfte 2023 eine größere Zahl von HLU-Berechtigten mit Einkommen in 

den Wohngeldbezug wechseln wird.  
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4. Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII 

 

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege konnten nachfolgende Leistungen gewährt werden: 

 

  Pflegegrade 

Leistungen PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

häusliche Pflege   X X X X 

a) Pflegegeld   X X X X 

b) häusliche Pflegehilfe   X X X X 

c) Verhinderungspflege   X X X X 

d) Pflegehilfsmittel X X X X X 

e) Maßnahmen zur Verbesserung 

des Wohnumfeldes 
X X X X X 

f) andere Leistungen   X X X X 

g) Digitale Pflegeanwendungen X X X X X 

h) Ergänzende Unterstützung bei 

    Nutzung von digitalen  

    Pflegeanwendungen 

X X X X X 

teilstationäre Pflege   X X X X 

Kurzzeitpflege   X X X X 

Entlastungsbetrag (125 €) X X X X X 

stationäre Pflege   X X X X 

Tabelle 5 

Personen, bei denen ein Pflegegrad durch den Medizinischen Dienst 

Hessen (MD) festgestellt wurde, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege 

nach dem Sozialgesetzbuch XII, wenn: 

 

1) die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, um den 

notwendigen Bedarf zu decken oder 

2) die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllt sind oder 

3) keine Pflegeversicherung besteht und 

4) bestimmte Einkommens- u. Vermögensgrenzen unterschritten 

werden und 

5) ein entsprechender Bedarf vorliegt. 

 

Gleichzeitig werden Pflegebedürftige und deren pflegende Angehörige 

beraten. Die ambulanten Pflegedienste und die stationären 

Pflegeeinrichtungen rechnen ihre Leistungen direkt mit dem Sozialamt 

ab. 
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Abbildung 4  zum Stichtag 31.12. 

 

Der relevante pflegerische Bedarf im häuslichen Umfeld wurde regelhaft unter 

Berücksichtigung des Gutachtens des MD und des Kostenvoranschlages eines 

Pflegedienstes ermittelt und darauf basierend von Mitarbeitenden des Sachgebietes 

Ambulante Pflege (multiprofessionelles Team aus Sozialarbeiterin, Pflegefachkraft und 

Leistungssachbearbeitung) ein Pflegearrangement für die antragstellende Person erstellt. 

 

 
Abbildung 5  zum Stichtag 31.12. 
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Die Einführung des dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) zum 1. Januar 2017 mit 

deutlichen Verbesserungen im Bereich der Anspruchsvoraussetzungen und der Leistungen 

des SGB XI, und die geänderten Zuständigkeitsregelungen des BTHG im Jahr 2020 für den 

Personenkreis, der nach der Schulausbildung Leistungen der Eingliederungshilfe und 

gleichzeitig der ambulanten Hilfe zur Pflege bezieht, hatte in den letzten Jahren zu einem 

Absinken der Fallzahlen geführt.  

Auch im Jahr 2022 gingen die Zahlen, wenn auch nur minimal, zurück. Mit dem Gesetz zur 

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG), welches in weiten Teilen zum 

1. Januar 2022 in Kraft trat, wurden die Pflegesachleistungen um 5 % angehoben. Auch 

wenn diese Dynamisierung in vielen Fällen als nicht ausreichend angesehen werden muss, 

führte sie dennoch dazu, dass einige Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 

nunmehr ihren Bedarf über die Pflegekassenleistungen abdecken konnten und Hilfe zur 

Pflege nicht mehr in Anspruch genommen werden musste bzw. ein Antrag auf Leistungen 

nach dem SGB XII nicht erforderlich wurde. Außerdem galt weiterhin, dass Menschen ohne 

Pflegegrad oder mit Pflegegrad 1 keinen Anspruch auf pflegerische Leistungen nach dem 

SGB XII hatten. Um diesem Personenkreis mit geringen Bedarfen weiterhin ein Verbleiben 

in der Wohnung zu ermöglichen, wurden hauswirtschaftliche Leistungen im Rahmen der 

existenzsichernden Leistungen nach Kapitel 3 und 4 des SGB XII bzw. über Hilfen in 

anderen Lebenslagen bewilligt. 

 

 
Abbildung 6  zum Stichtag 31.12.  

 

Die Aufwendungen für die ambulante Hilfe zur Pflege pro Leistungsbezieherin bzw. 

Leistungsbezieher waren im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zum einen ursächlich 

hierfür war die im Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) 
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verankerte Neuerung, dass ab dem 1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur 

Versorgung zugelassen wurden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif 

bezahlten. Dies führte bei Pflegediensten, die die gesetzliche Verpflichtung bereits zeitnah 

umsetzen konnten, zu Steigerungen der Vergütungssätze für die Monate September bis 

Dezember 2022 und damit zu höheren Kosten bei der Hilfe zur Pflege.  Zum anderen 

resultiert der steigende Zuschussbedarf aus dem gesetzlich definierten Vorrang der 

ambulanten vor der stationären Hilfe, der bei zunehmender Inanspruchnahme mit 

höheren Aufwendungen in der ambulanten Hilfe zur Pflege verbunden ist. 

 

 
 Abbildung 7 – zum Stichtag 31.12. - in PG 1 gibt es keine Personen 

 

Die Hilfe zur stationären Pflege umfasste u. a. die allgemeinen Pflegeleistungen (Pflege, 

soziale Betreuung, Behandlungspflege), die in stationären Pflegeeinrichtungen erbracht 

wurden. Für die Pflegegrade 2 bis 5 deckt der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) 

nach § 92c SGB XI gemeinsam mit den Leistungen der Pflegekasse die Kosten für die 

allgemeinen Pflegeleistungen in den Einrichtungen ab. Er ist von allen Bewohnerinnen und 

Bewohnern der jeweiligen Pflegeeinrichtung unabhängig vom Pflegegrad (2 bis 5) und von 

vorhandenem Einkommen zu entrichten und steht in Abhängigkeit zu den Personal- und 

Sachkosten sowie der Bewohnerstruktur einer Einrichtung (Anzahl der dort betreuten 

Personen mit persönlich eingeschränkter Alltagskompetenz). So war er in seiner Höhe 

sehr unterschiedlich. In den Pflegeeinrichtungen (ohne Spezialeinrichtungen) im 

Stadtgebiet Kassel betrug der EEE in 2022 durchschnittlich 1.484,00 € (2021: 1.037,32 €; 

2020: 1.038,33 €) pro Monat. 
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Die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege beinhalteten außerdem die Kosten für 

Unterkunft und Verpflegung in der Einrichtung, sowie Investitionskosten und 

Ausbildungszuschläge.  

 

 
Abbildung 8  zum Stichtag 31.12. 

 

Die gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Aufwendungen bei der stationären 

Pflege resultierten aus dem zum 1. Januar 2022 eingeführten Leistungszuschlag der 

Pflegekassen. Durch diesen verringerte sich der jeweilige persönliche Eigenanteil der 

Pflegekosten. Die Höhe des Zuschlages hängt davon ab, wie lange die pflegebedürftige 

Person bereits im Heim lebt. Er beginnt bei 5% und beträgt nach dem dritten Jahr 70 % 

des pflegebedingten Eigenanteiles. 

Durch den Leistungszuschlag ließen sich auch die leicht gesunkenen Fallzahlen erklären. 

 

Ausblick 2023: 

Die aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung aus dem 

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zur Umsetzung der 

Tariftreueregelung vollzogenen Überleitungen zum 1. September 2022 in Tarifentgelte, 

angelehnte Tarifentgelte oder regionale Durchschnittsentgelte der ambulanten 

Pflegedienste, der teilstationären und der stationären Pflegeeinrichtungen führten zu 

deutlichen Steigerungen der Vergütungssätze. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl 

im Bereich der ambulanten als auch der stationären Pflege die Zahl der Pflegebedürftigen, 

die ergänzend Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen müssen, ansteigen wird.  
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5. Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX 

 

 

Die Stadt Kassel gewährt insbesondere folgende Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH):  

 

 Interdisziplinäre Frühförderung:  

Ziel dieser Leistung ist es, eine drohende oder bereits bestehende Behinderung so früh 

wie möglich zu erkennen und das Kind durch entsprechende Förder- und 

Behandlungsmaßnahmen in seiner körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen 

Entwicklung gezielt zu unterstützen. Die Leistung wird durch interdisziplinär 

wirkende Frühförderstellen längstens bis zur Einschulung des Kindes erbracht. Ihr 

Schwerpunkt liegt auf einer pädagogisch-psychologisch orientierten und beratenden 

Hilfe, in die auch die Eltern einbezogen werden. Eine Kostenbeteiligung der Eltern 

erfolgt nicht.  

 

Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) erhalten Personen, die durch 

eine Behinderung im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch  (SGB IX) 

wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, 

eingeschränkt sind oder von einer solchen wesentlichen Behinderung 

bedroht sind, sofern die Aufgabe der EGH erfüllt werden kann.  Es sind mit 

geeigneten Leistungsangeboten Teilhabebeeinträchtigungen in Folge einer 

drohenden oder bestehenden Behinderung abzuwenden und 

behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. Menschen mit 

(drohender) Behinderung soll es möglich sein bzw. werden, möglichst 

selbstbestimmt, gleichberechtigt und weitestgehend selbständig am 

Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben. 

 

Das Sozialamt berät und entscheidet über Hilfen für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene im Lebensabschnitt Schule, sowie für Menschen 

mit Behinderung, die erstmalig nach Erreichen der individuellen 

Regelaltersgrenze Eingliederungshilfe beantragen.  

 

Die Leistungen der EGH sind gegenüber den Leistungen anderer 

Sozialleistungs- oder Rehabilitationsträger (z. B. Krankenkassen, 

Rentenversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit, 

Unfallversicherungsträger) nachrangig. 
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 Kita-Integration:  

In Kassel besuchen alle Kinder gemeinsam Regelkindertagesstätten. Dort haben sie 

Anspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft. Der durch die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne 

Behinderung in einer Gruppe erhöhte Betreuungsaufwand wird durch zusätzliches 

Personal in den Kitas abgedeckt. Die so in den Kitas zusätzlich eingesetzten 

Fachkräfte fördern individuell bedarfsgerecht die Kinder mit Behinderung. Die 

Finanzierung dieses Personals wird ohne Kostenbeteiligung der Eltern erbracht.  

 

 Schulassistenz:  

Die Hilfe zur Teilhabe an Bildung umfasst alle Maßnahmen zugunsten von Kindern 

und Jugendlichen mit körperlicher, geistiger und mehrfacher Behinderung, die 

erforderlich und geeignet sind, ihnen den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen 

Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Im Zuge der Inklusion und der 

Ausweitung des Ganztags, kommt der Schulassistenz eine immer größere Bedeutung 

zu.  

In einem Modellprojekt an der Alexander-Schmorell-Schule wird seit dem Schuljahr 

2019/2020 ein Schulassistenzeinsatz im Pool erprobt. Dabei wird der anerkannte 

Assistenzbedarf von Schülerinnen und Schülern aus einem entsprechend bemessenen 

Pool gedeckt. Das Projekt wurde mit den Schülerinnen und Schülern der 

Eingangsstufe 2019/2020 gestartet und wächst seither an. Mit jeder neuen 

Eingangsstufe wird ein neuer Pool für den jeweiligen Jahrgang gebildet, der die 

Schülerinnen und Schülern in die folgenden Schuljahre begleitet. So umfasst der 

Gesamtpool inzwischen von 2019/2020 bis 2022/2023 vier Jahrgänge.  

 

Das Modell wird in Absprache mit dem Jugendamt sowie dem Landkreis Kassel, aus 

dessen Zuständigkeit ebenfalls Kinder die Eingangsklassen der Schule besuchen, 

erprobt. 

Die Erprobung soll enden, sobald alle Grundschulklassen an der Alexander-

Schmorell-Schule erfasst sind, also mit dem Ende des Schuljahres 2023/2024. 

 

 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie 

Können Kinder mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung nicht (mehr) in ihrer 

Herkunftsfamilie leben, werden Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie 

erbracht.  

 

 Leistungen über Tag und Nacht 

Alternativ können Schulkinder mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung, die 

nicht (mehr) in ihrer Herkunftsfamilie leben können, auch in Einrichtungen über Tag 

und Nacht (z.B. Wohngruppen und -einrichtungen oder Schülerinternaten) 

untergebracht werden.  



Sozialamt Stadt Kassel – Jahresbericht 2022  

 

Seite 26 von 72 

Im Folgenden werden die Entwicklungen der letzten vier Jahre dargestellt, bezogen auf: 

 

 Fallzahlen 

 Finanzzahlen 

 

 
Abbildung 9  Stichtag 31.12. 

 

Auf eine Darstellung der Fallkosten wird verzichtet, weil Abrechnungszyklen nicht mit dem 

Haushaltsjahr korrespondieren und es so zu Verschiebungen kommt.  

 

 
Abbildung 10 
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Soweit die Fallzahl- und Kostenentwicklung überproportional unterschiedlich verläuft, hat 

dies abrechnungstechnische Gründe. Durch Kita- und Schuljahre ergeben sich häufig 

Abrechnungszyklen, die nicht mit den Haushaltsjahren korrespondieren. Je nach Eingang 

der Rechnungen und Prüfungsdauer werden größere Schlussrechnungen im auslaufenden 

oder im neuen Haushaltsjahr zahlungswirksam. 

 

Anmerkungen zum Fallmanagement in der Eingliederungshilfe: 

Mit dem gesetzlich vorgegebenen, umfangreichen Gesamtplanverfahren vor, während und 

nach den tatsächlichen Bewilligungsabschnitten, ergibt sich ein erheblicher 

Bearbeitungsaufwand in der EGH. Die Diagramme zeigen allerdings ausschließlich 

tatsächlich bewilligte Hilfen, nicht die in großem Umfang zusätzlich in Prüfung 

befindlichen. Das Gesamtplanverfahren nach dem SGB IX sieht eine personenzentrierte 

Antragsbearbeitung vor. Die antragstellende Person ist mit ihren Bedarfen, Wünschen und 

ihrem Lebensumfeld in den Mittelpunkt der Bedarfsermittlung zu stellen. Bewilligte 

Maßnahmen der Eingliederungshilfe sind mit „smarten“ Zielen zu verknüpfen. Es ist ein 

Gesamtplan zu erstellen, dessen Umsetzung und Erfolg regelmäßig zu überprüfen ist, bei 

Abweichungen des vorgesehenen Verlaufs sind die Gründe zu ermitteln und entsprechend 

nachzusteuern. Die Fallmanagerinnen und Fallmanager in der Eingliederungshilfe des 

Sozialamtes suchen antragstellende Personen vor Ort (z.B. zu Hause, aber auch in der Kita 

oder der Schule) auf. Sie hospitieren und stimmen die Eingliederungshilfen interdisziplinär 

mit der sonstigen Förderung der betroffenen Person ab. Aufgrund der 

Zuständigkeitsregelungen in der Eingliederungshilfe, können diese Kontakte in Einzelfällen 

im ganzen Bundesgebiet notwendig werden.  

 

Anmerkungen zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG): 

Mit dem im Juni 2021 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 

ergeben sich für die Eingliederungshilfe (EGH) an Kinder und Jugendliche erneut 

erhebliche Veränderungen. Ähnlich dem BTHG organisiert das Artikelgesetz KJSG in 

mehreren Stufen über einen Zeitraum von sieben Jahren bis zum 1. Januar 2028 die 

Zusammenführung der EGH an Kinder und Jugendliche unter dem Dach des SGB VIII. Mit 

der Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung des KJSG in der Stadt Kassel wurde durch 

den Oberbürgermeister eine Projektgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der 

beteiligten Fachämter (-50- , -51- und -59-) und dem Personal- und Organisationsamt 

beauftragt. Die Projektgruppe nahm im Herbst 2021 ihre Arbeit auf.  
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6. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII 

 

 

Im Berichtsjahr ergab sich ein Anstieg der Empfängerinnen und Empfänger von 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 344 Personen.  

 

Grundsicherung 
bei Erwerbs-

minderung 
im Alter Gesamt 

2019 2.240 3.139 5.379 

2020 2.607 3.198 5.805 

2021 2.604 3.262 5.866 

2022 2.644 3.566 6.210 

Veränderungen in % zum VJ +1,54 % +9,32 % +5,86 % 

Tabelle 6  Jahresdurchschnittswert 

Dabei entfiel der Anstieg überwiegend auf Personen, die Grundsicherung im Alter in 

Anspruch nehmen müssen. Während die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von 

Grundsicherung bei Erwerbsminderung in 2022 gegenüber 2021 nur geringfügig um 40 

Personen stieg, erhöhte sich die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von 

Grundsicherung im Alter im gleichen Zeitraum um 304 Personen. Dieser Anstieg ist wie 

bereits im 3. Kapitel zur HLU ausgeführt, auf den Wechsel der ukrainischen 

Kriegsflüchtlinge in den Rechtskreis des SGB XII zum 1. Juni 2022 zurückzuführen. 

 

Neben diesem Sondereffekt ist der Hauptgrund für die Inanspruchnahme von GruSi nach 

wie vor eine unzureichende Rentenhöhe, die den Bedarf zur Bestreitung des 

Lebensunterhaltes auch in Verbindung mit vorrangigen Sozialleistungen, z. B. Wohngeld, 

nicht deckt. Tatsächlich hat die in 2021 eingeführte Grundrente und der damit verbundene 

Anspruch auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung 

(GruSi) haben Personen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres unabhängig von der jeweiligen 

Arbeitsmarktlage aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert 

sind.  

 

Die Höhe der Leistungen ist vom Einkommen und vom Vermögen der 

Leistungsberechtigten und ihrer nicht getrenntlebenden Ehegatten, 

Lebenspartner oder Partner in einer eheähnlichen oder 

lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft abhängig.  

Die Bedarfsberechnung in der GruSi nach dem Vierten Kapitel SGB XII ist 

identisch mit der in der HLU nach dem Dritten Kapitel SGB XII, siehe Ziffer 3.1. 
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Freibetrag in 2022 zu einem Anstieg der Empfängerinnen und Empfänger von 

Grundsicherung vornehmlich im Alter geführt, da durch den zu gewährenden Freibetrag 

die Ansprüche auf Grundsicherung höher ausfielen als das bisher in Anspruch genommene 

Wohngeld.  

 

Im Folgenden werden die Aufwendungen für die Leistungen der Grundsicherung nach dem 

Vierten Kapitel SGB XII dargestellt. 

 

 

Abbildung 11 

 

Der Anstieg der Aufwendungen um ca. 3,75 Mio. € gegenüber 2021 ist neben den üblichen 

Ausgabesteigerungen im Wesentlichen auf den vorstehend beschriebenen Fallzahlanstieg 

und die Einführung der Grundrente zurückzuführen. 

 

Die Transferleistungen der GruSi werden zwar seit 2014 zu 100 % vom Bund erstattet, so 

dass die steigenden Aufwendungen den städtischen Haushalt vordergründig nicht 

belasten. Allerdings erstattet der Bund nur die reinen GruSi-Aufwendungen. Zusätzlich 

anfallende Aufwendungen (z. B. für Haushaltshilfe oder Bildung und Teilhabe von 

Schülerinnen und Schülern) sowie die ständig steigenden Personalaufwendungen müssen 

vollständig aus kommunalen Mitteln getragen werden. Hier ist zu erwähnen, dass allein 

für die Sachbearbeitung der Ukraine-Flüchtlinge drei neue Stellen eingerichtet werden 

mussten.  
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Abbildung 12 

 

Der Anstieg der personenbezogenen Aufwendungen in 2022 ist im Wesentlichen auf den 

Zugang der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zurückzuführen, die neben einer geringen 

ukrainischen Altersrente in der Regel über keine anderen Einkünfte verfügen und daher 

überwiegend einen sehr hohen Leistungsanspruch haben. Dies führt dazu, dass sich der 

aufgrund der geringen Erhöhung der Regelleistungen und dem Rentenanstieg bei den 

anderen Leistungsberechtigten eingetretene Stillstand bzw. Rückgang der Aufwendungen 

nicht auswirkt. 

Weitere Fakten: 

 Bezogen auf die Einwohnerzahl (207.622 am 31. Dezember 2022) erhielten im 

Berichtsjahr 2022 in Kassel 2,99 % der Einwohnerinnen und Einwohner Leistungen 

der GruSi a.v.E. (im Vorjahr 2,88 %). 

 Der Anteil der GruSi-Empfänger im Alter an der altersgleichen Bevölkerung erhöhte 

sich im Berichtsjahr auf 8,74 % (Vorjahr: 7,92 %). 

 Der Anteil jüngerer Personen, die aufgrund dauerhafter voller Erwerbsminderung 

Anspruch auf GruSi haben, hat sich auf 43 % verringert (Vorjahr: 44 %). 

 Der Anteil Nicht-Deutscher Leistungsempfangender an allen GruSi-

Empfängerinnen und -empfängern stieg auf 26,23 % (Vorjahr 22,37 %). 

 Der Anteil weiblicher Leistungsberechtigter stieg von 50,45 % im Vorjahr auf  

50,61 % im Berichtsjahr 2022.  
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Ausblick 2023 

Wie sich die Fallzahlen in 2023 entwickeln werden, kann derzeit noch nicht abschließend 

prognostiziert werden. Neben dem regelmäßigen Zufluss in die Grundsicherung aufgrund 

zu geringer Rentenansprüche oder einer vom Rententräger bestätigten vollständigen 

Erwerbsminderung wird aufgrund fehlender Rentenansprüche in 2023 und in den 

Folgejahren auch weiterhin eine große Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge bei 

Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze aus dem Bürgergeld nach dem SGB II in die 

Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII wechseln. 

Demgegenüber ist jedoch ein erheblicher Rückgang von Leistungsfällen zu erwarten, da 

aufgrund des zum 1. Juli 2023 endenden Moratoriums für die Überprüfung vorrangiger 

Wohngeldansprüche für SGB XII-Beziehende davon auszugehen ist, dass in der zweiten 

Jahreshälfte auch eine größere Zahl von Grundsicherungsberechtigten mit Einkommen in 

den Wohngeldbezug wechseln wird. Dies wird primär Empfängerinnen und Empfänger 

von Grundsicherung im Alter betreffen, da vorrangig für diesen Personenkreis die hohen 

Wohngeldansprüche auslösenden Freibeträge für Behinderung und Grundrente anerkannt 

werden können.    

Dies wiederum wird vermutlich auch bei einem nur geringen Anstieg der Fallzahlen zu 

einem Anstieg der personenbezogenen Aufwendungen führen.  

 

7. Krankenhilfe nach dem 5. Kapitel SGB XII 

 

 

Leistungsberechtigte nach SGB XII oder AsylbLG, die keinen vorrangigen Anspruch 

auf Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung haben, erhalten Krankenscheine 

vom Sozialamt oder werden auf Kosten des Sozialhilfeträgers durch eine 

Krankenkasse betreut (§ 264 SGB V).  

 

Die An-/Abmeldungen der Betreuungsverhältnisse sowie die Abrechnungen der 

Aufwendungen mit Krankenkassen und Abrechnungsgesellschaften werden in der 

Zentralabteilung, Sachgebiet Finanzen, bearbeitet. 
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Abbildung 13  Jahreswert 

In 2022 war die Zahl der im Bereich der Krankenhilfe zu betreuenden Personen signifikant 

gestiegen. Ältere ukrainische Geflüchtete, die im Sommer 2022 in die Grundsicherung 

nach dem 4. Kapitel SGB XII wechselten, benötigen Krankenhilfe nach § 264 SGB V, da der 

Bundesgesetzgeber ihnen keinen Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung 

ermöglichte. Dem gegenüber blieb die Personenzahl im Bereich 

Asylbewerberleistungsgesetz stabil. 

 

Abbildung 14 
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So ergibt sich ein höheres Ausgabevolumen im SGB XII-Bereich trotz erheblich geringer 

Personenanzahl. Besonders deutlich wird dies bei den Aufwendungen pro Person. 

Allerdings spielen hier häufig auch abrechnungstechnische Gründe eine Rolle. Die 

ukrainischen Geflüchteten sind durch den späten Zugang in die Leistung in den 

Personenzahlen enthalten, verursachten aber durch die nachgelagerte Abrechnung im 

Jahr 2022 nur geringe Aufwendungen. Dadurch erscheinen die Aufwendungen pro Person 

SGB XII im Vergleich zu den Vorjahren sehr niedrig. 

 
  Abbildung 15 

 

Ausblick 2023 

Die krankenhilfeberechtigten Personen im Leistungsbezug AsylbLG sollten aufgrund der 

zu erwartenden stabilen Zuweisungszahlen konstant bleiben. Die Personenzahl im SGB XII 

ist abhängig von der Entwicklung der Situation in der Ukraine. 

Durch die nachgelagerte Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen der ukrainischen 

Geflüchteten ist mit höheren Aufwendungen pro Person zu rechnen. 

Die Aufwendungen unterliegen durch den Einfluss weniger teurer Einzelfälle und 

zeitversetzter Abrechnungszyklen weiterhin gewissen Schwankungen in der Betrachtung 

nach Haushaltsjahren. 
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8. Sonstige Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII 

 

8.1. Bestattungskosten 

 

 
Abbildung 16 

 

 
Abbildung 17 

 

Die Fallzahlen sowie die Aufwendungen blieben nahezu unverändert. 
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Die erforderlichen Kosten einer Bestattung können durch das Sozialamt 

übernommen werden, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden 

kann, die Kosten zu tragen. Das Sozialamt prüft den etwaig vorhandenen 

Nachlass der verstorbenen Person sowie die Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse der Angehörigen und rechnet 

einzubringende/anzurechnende Eigenanteile ausgabenmindernd an. 
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8.2. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

 

 
Abbildung 18 

 

Die in 2020 deutlich gesunkene Fallzahl resultierte aus einem Wechsel der Zuständigkeiten 

aufgrund der Regelungen des HAG/SGB XII zum 1. Januar 2020 im Bereich des § 67 SGB 

XII: werden die Leistungen in einer Einrichtung zur (teil-)stationären Betreuung oder 
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Die Hilfe ist dazu bestimmt, Personen, deren besondere 

Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen und deren 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft dadurch erheblich 

beeinträchtigt oder unmöglich ist, eine Integration in die Gesellschaft 

zu ermöglichen. Anspruch auf diese Hilfe hat jede Person in besonders 

schwierigen Lebensverhältnissen (z. B. Wohnungslose oder Straffällige 

ohne familiären Anschluss oder ohne gesicherte Existenz), die diese 

aus eigener Kraft nicht überwinden kann. 

 

Dabei können die besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Person 

des Hilfesuchenden, in ihren gegenwärtigen Lebensverhältnissen oder 

in ihrem sozialen Umfeld begründet sein. Die Hilfe umfasst alle 

notwendigen Maßnahmen, wie z. B. Beratung und persönliche 

Betreuung der Hilfesuchenden und ihrer Angehörigen, Hilfe bei der 

Beschaffung einer Wohnung, Maßnahmen zur Erlangung eines 

Arbeitsplatzes oder Hilfen zur Bewältigung des Alltags, um die 

besonderen Schwierigkeiten die einer Integration in die Gesellschaft 

entgegenstehen, zu beseitigen. 
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betreuten Wohnmöglichkeit erbracht, ist der LWV Hessen nun zuständiger Träger, vorher 

waren diese Aufgaben an die örtlichen Träger delegiert. Die Tendenz steigender 

Antragszahlen auf Barbetrag während der Untersuchungshaft hat sich nicht fortgesetzt. 

Die Corona-Einschränkung bei der Zuweisung von Arbeit sowie längerer Verweildauern in 

Untersuchungshaft durch verzögerte Gerichtsverfahren bestanden in 2022 nicht mehr, so 

dass sich die Antragszahlen wieder reduzierten.  

 

8.3. Versicherungsamt 

 

 

Im Berichtsjahr 2022 konnten aufgrund personeller Veränderungen sowie 

krankheitsbedingter Personalengpässe deutlich weniger Anträge aufgenommen und 

Beratungen durchgeführt werden. Perspektivisch wird aufgrund der stabileren 

Personalsituation eine deutliche Steigerung der Zahlen in 2023 erwartet. 

 

 

  Rentenberatungen Rentenanträge 

2019 744 292 

2020 989 344 

2021 1.451 365 

2022 238 171 

Tabelle 7 

 

  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versicherungsamtes 

informieren Kasseler Einwohnerinnen und Einwohner in allen 

Angelegenheiten der gesetzlichen Sozialversicherung, insbesondere in 

Rentenfragen. Dabei werden Rentenanträge aufgenommen und Anträge 

auf Kontenklärung gestellt. 

 

Die Verpflichtung der Stadt Kassel zur Erfüllung dieser Aufgaben ist im 

SGB I und SGB IV festgelegt.  

 

Weiterhin wird im Versicherungsamt die Nachrangigkeit von 

Sozialhilfeleistungen gemäß § 2 SGB XII im Verhältnis zu möglichen 

Leistungen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen 

geprüft. 
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9. Kommunale Leistungen gem. SGB II 

 

 

Bedarfsgemeinschaften 

 
Abbildung 19 Stand 15.12.2022 

 

Das Jobcenter hat mit hohem Einsatz der Mitarbeitenden zum 1. Juni 2022 rund 1.000 

Bedarfsgemeinschaften ukrainischer Geflüchteter in den Leistungsbezug nach SGB II 

integriert. Dies wird in den Jahresdurchschnittswerten nicht in diesem Ausmaß deutlich, 

da der Wert 2022 auch durch die positive Entwicklung der Monate Januar bis Mai 2022 

beeinflusst wird. 
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Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften SGB II

Das Jobcenter Stadt Kassel ist eine gemeinsame Einrichtung von Stadt Kassel 

und Bundesagentur für Arbeit. Die Stadt Kassel trägt 15,2% der Personal- 

und Sachkosten des Jobcenters (Kommunaler Finanzierungsanteil - KFA) und 

erbringt Dienstleistungen wie Ermittlungsaußendienst, 

Mietrückstandsberatung und –übernahme sowie Bildung und Teilhabe. 

Die Kosten der Unterkunft, Heizung und Warmwasser (KdU) sowie einmalige 

Leistungen und kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II 

werden von der Kommune getragen. Der Bund erstattet einen Teil der KdU. 

Aus diesen Rechtsbeziehungen und Zuständigkeiten resultieren diverse 

Abrechnungsverfahren, die in der Zentralabteilung des Sozialamtes 

abgewickelt werden. 
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Weitere Fakten 

 Die Aufwendungen für KdU haben sich im Berichtsjahr mit 62,49 Mio. € signifikant 

erhöht (Vorjahr 59,12 Mio. €), hinzu kamen 1,38 Mio. € für einmalige Leistungen 

(Vorjahr 0,84 Mio. €). Beide Entwicklungen wurden durch die Ukraine-Lage geprägt. 

 Der KFA lag im Berichtsjahr bei 4,55 Mio. € gegenüber 4,36 Mio. € im Vorjahr. 

 Für kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (psychosoziale Beratung,  

Schuldnerberatung und Suchtberatung sowie Kinderbetreuung) wurden 537.000 € 

aufgewendet. 

 

10. Kommunale Arbeitsförderung  

 

 

Im Berichtsjahr 2022 steuerte die KAF eine Vielzahl von Projekten bzw. setzte diese um:  

 

Maßnahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 

 InMigra (Interessiert und motiviert in gute und realistische Anschlüsse) 

 Vorbereitungsmaßnahmen der Teilzeitausbildung Alleinerziehender 

 Begleitungsmaßnahmen Teilzeitausbildung Alleinerziehende 

 Ausbildung für benachteiligte junge Menschen 

 Sprach- und Alphabetisierungs-Kurse für geflüchtete Menschen 

 arbeitsmarktorientierte Beratung und Sozialcoaching  

 Fachkraft-Offensive 

 Sozialwirtschaft integriert I und III – Qualifizierungsperspektiven für Migrantinnen 

 Sozialwirtschaft integriert II – Sorgearbeit im Quartier 

 Sprachcoaching für Auszubildende mit Migrationshintergrund 

 Arbeitsgelegenheiten 

Die Kommunale Arbeitsförderung (KAF) organisiert den 

innerstädtischen „Zweiten Arbeitsmarkt“ und bietet gemeinsam mit 

Kooperationspartnern Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt 

für Menschen in Kassel an. Dazu gehören Angebote zur 

Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung, Ausbildung, 

Qualifizierung und Beschäftigung.  

 

Die Projekte werden aus städtischen Haushaltsmitteln, vom Jobcenter 

der Stadt Kassel, vom Land Hessen, aus Bundesmitteln und aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds (ESF+) finanziert. Aktiv unterstützt wird 

die Arbeit der KAF durch das Arbeitsmarkt- und das Ausbildungs- und 

Qualifizierungsbudget des Landes Hessen.  
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Exemplarisch möchte die Kommunale Arbeitsförderung ein neues Projekt sowie die 

Neuausrichtung der bestehenden Arbeitsgelegenheiten vorstellen:  

  

Azubi-Sprachcoaching 

Bei diesem Projekt erhielten Auszubildende mit Migrationshintergrund über mehrere 

Monate hinweg gezielte Sprachförderung von zertifizierten Trägern. Es wurde ins Leben 

gerufen, um Auszubildenden zu helfen, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen, da 

Sprachbarrieren oft ein Hindernis darstellten. Durch die Förderung der Sprachkompetenz 

und damit der beruflichen Integration leistete das Projekt einen wichtigen Beitrag zur 

Chancengleichheit und zur Vielfalt in unserer Stadt. 

  

Arbeitsgelegenheiten 

Eine Neuausrichtung gab es im Bereich der Arbeitsgelegenheiten, welche in Abstimmung 

mit dem Jobcenter Stadt Kassel neu konzipiert und erweitert wurden. Neben den bereits 

bestehenden Gruppen, einer Werkstatt für Holz- und Malerarbeiten im Stadtteil 

Oberzwehren sowie der Betreuung des Weinberg-Areals im Stadtteil Südstadt, wurden 

zusätzliche Angebote geschaffen.  

 

Die neue mobile Garten- und Landschaftspflegegruppe konzentrierte sich auf "Urban 

Gardening". Hier wurden Schulgärten, Hochbeete und ähnliches angelegt und gepflegt. Ein 

weiterer neuer Bereich der Arbeitsgelegenheiten waren die "Stadtteilhelfer". Hier 

unterstützten die Teilnehmenden die Arbeit in den Stadtteilzentren des Vereins Piano e.V., 

indem sie beispielsweise bei Einkäufen für Seniorinnen und Senioren halfen oder 

Spielnachmittage für Familien organisierten. Außerdem wurde das Projekt "Tierhelfer im 

Stadtgebiet" ins Leben gerufen. Hier arbeiteten die Teilnehmenden mit verschiedenen 

Tierorganisationen und -einrichtungen zusammen, darunter das Tierheim "Wau-Mau-

Insel", die "Igelstation Kassel", der Lernhof Natur und Geschichte, der Eichwaldhof, das 

Institut Lauterbad und der Verein "Wilde Warte". Die Arbeit mit Tieren bot den 

Teilnehmenden eine besondere Chance zur beruflichen Orientierung und persönlichen 

Entwicklung. 

 

Die neu eingerichteten Arbeitsgelegenheiten bildeten nun ein wesentlich breiteres 

Spektrum an Tätigkeiten an passgenauen Angeboten für die Teilnehmenden ab. 
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Nachfolgend sind die aktuellen Teilnehmendenzahlen der Maßnahmen und Projekte 

aufgelistet:  

TN-Zahl Sozialwirtschaft integriert I 2019 2020 2021 2022 

Berufsorientierungsmaßnahme 72 42  10 

Einzelcoaching 114 117 121 131 

Hauptschulabschluss 21 17 18 19 

Ausbildung 25 34 83 76 

Vermittlung in Arbeit 14 13 10 14 

Gesamtzahl Teilnehmer 246 223 232 250 

Bei den TN-Zahlen dieses Projektes ist zu berücksichtigen, dass Teilnehmerinnen über 

einen längeren Zeitraum (knapp unter zwei Jahren) im Projekt verbleiben. Die 

Jahreszahlen beinhalten immer auch Teilnehmerinnen der Vorjahre. 

 

 

TN-Zahl Sozialwirtschaft integriert II –  

Sorgearbeit im Quartier 

2019 2020 2021 2022 

Qualifizierung "Sorgeassistenz"  8 9  

 Tabelle 8 

 

Arbeitsgelegenheiten (AGH) – Projekte 

 AGH allgemein 

 AGH „GaLaMa“  

 

TN-Zahl Arbeitsgelegenheiten (AGH) 2019 2020 2021 2022 

Anzahl Teilnehmer an AGH allgemein 102 71 34 28 

Anzahl Teilnehmer AGH „GaLaMa“ 32 39 53 48 

Gesamtzahl Teilnehmer an AGH 134 110 87 76 

Tabelle 9 

 

Arbeitsmarktdialog; Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie 

Mit der im Rahmen der Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie 2021 erfolgten 

Weichenstellung auf bestimmte Fokusgruppen und mit nachhaltiger Unterstützung des 

Landes Hessen konnten zusätzliche Maßnahmen für junge Ausbildungsplatzsuchende, 

Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und Langzeitarbeitslose initiiert werden. Im 

Rahmen des Arbeitsmarktdialogs 2022 wurde ein Dialogformat in den Werkstatthallen der 

Kommunalen Arbeitsförderung in Oberzwehren durchgeführt. Hier konnten die Gäste 

sowohl einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen als auch von den Ergebnissen der 

Tätigkeiten der Teilnehmenden gewinnen. Inhaltlich lag der Schwerpunkt auf den Folgen 

der Corona-Pandemie, insbesondere für jungen Menschen, sowie geeigneten Maßnahmen 

um Geflüchtete aus der Ukraine möglichst erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
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11.  Betreuungsbehörde 

 

Tabelle 10 

 

Die Betreuungsrechtsreform mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2023 beschäftigte die 

Betreuungsbehörde und prägte das Jahr 2022. In unterschiedlichsten Arbeitsgruppen auf 

Ebene des Bundes, des Landes und der Kommunen, wurden Pläne zur Umsetzung der 

Reform erarbeitet. 

 
2019 2020 2021 2022 

Zahl der Kassler Bürger mit rechtlicher Betreuung 
5.148 5.149 5.254 5.559 

...davon ehrenamtliche Betreuungen 330 299 281 333 

...davon Betreuung durch Angehörige 1.138 1.127 1.066 1.511 

Anteil ehrenamtlicher Betreuungen an Gesamtzahl 29 % 28 % 26 % 33 % 

...davon Berufsbetreuung  3.397 3.454 3.637 4.001 

…davon Vereinsbetreuung 268 258 262 273 

…davon Behördenbetreuung 15 11 8 3 

Anteil Berufs-, Vereins-, Behördenbetreuung. an Gesamt 71 % 72 % 74 % 77 % 

     

Vollzugshilfen bei Unterbringungen und Vorführungen 32 23 41 25 

Berichte und Stellungnahmen für das Amtsgericht 2.092 1.979 2.194 1.828 

Berufsbetreuerauswahlverfahren 15 10 8 11 

Kann ein Volljähriger seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 

rechtlich nicht besorgen und beruht dies auf einer Krankheit oder 

Behinderung so kann das Betreuungsgericht für ihn einen rechtlichen 

Betreuer bestellen. Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein 

Betreuer nicht bestellt werden. 

Als gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter für bestimmte 

Aufgabenbereiche hilft diese/dieser der betreuten Person, ihre 

Angelegenheiten zu regeln. 

Die Betreuungsbehörde stellt nach Aufforderung durch das 

Betreuungsgericht die Lebenssituation der Betroffenen und ihre 

Hilfebedarfe in der Regel durch Hausbesuche fest und dokumentiert 

dies in einem sog. Sozialbericht. Anschließend werden dem 

Betreuungsgericht geeignete ehrenamtliche oder berufliche 

Betreuerinnen und Betreuer zur Übernahme der Betreuertätigkeit 

vorgeschlagen, das dann abschließend über die Betreuungseinrichtung 

entscheidet. 
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Die Betreuungsbehörde informierte in einer Vielzahl von Veranstaltungen über 

Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen mit dem Ziel, Interessierte 

zu einer umfangreichen Vorsorgevollmacht zu ermutigen. Dadurch wird die Bestellung 

einer gesetzlichen Betreuerin/eines gesetzlichen Betreuers durch das Betreuungsgericht 

im Einzelfall entbehrlich. 

Zu dieser Thematik wurden verstärkt Vorträge und Fortbildungsveranstaltungen 

durchgeführt. Erstmalig wurden dazu auch Infoveranstaltungen im Kasseler Service Point 

der Galeria Kaufhof veranstaltet, die sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern 

angenommen wurden. 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fand 2022 auch wieder der Betreuungsgerichtstag 

Mitte und der Hospiz- und Palliativtag im Bürgersaal des Kasseler Rathauses statt. 

Schulungen für ehrenamtliche gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer, die gemeinsam mit 

den Betreuungsvereinen geplant wurden, wurden ebenfalls wieder durchgeführt.  

 2019 2020 2021 2022 

Beratungsmaßnahmen rund um Betreuungsrecht und 

vorsorgende Verfügungen 2.674 1.725 2.356 2.364 

…davon Einzelberatung und Unterstützung von 

Betreuern und Vollmachtnehmern 1.618 1.122 1.586 1.408 

Beratungen zu Vollmachten etc. 611 316 383 320 

sonstiges zum Betreuungsrecht  445 287 387 636 

Beglaubigungen von vorsorgenden Verfügungen 171 97 107 93 

Informationsveranstaltungen zum Betreuungsrecht *) 35 29 24 30 
 Tabelle 11             *) inkl. Veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten nach § 6 BtBG 

Ausblick 2023 

Die Betreuungsbehörde beschäftigt sich im Jahr 2023 weiterhin intensiv mit der 

konkreten Umsetzung und den Auswirkungen der neuen Gesetzgebung. Das 

Registrierungsverfahren für Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer kommt unter 

anderem als neue Aufgabe für die Betreuungsbehörde hinzu.  
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12. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

 

 
 

Im Folgenden werden die Entwicklungen der letzten vier Jahre dargestellt, bezogen auf: 

 Personen- und Fallzahlen  

 Altersstruktur der Leistungsberechtigten 

 

 
            Abbildung 20 Jahresdurchschnittswerte 
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Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden der Stadt Kassel vom Land 

Hessen nach einer Aufnahmequote zugewiesen. Die Stadt ist verpflichtet, 

ihnen Leistungen für den Lebensunterhalt zu gewähren und Wohnraum, in 

der Regel in einer Gemeinschaftsunterkunft (GU), zur Verfügung zu stellen. 

 

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und zur Ausreise verpflichtete 

Ausländerinnen und Ausländer (z. B. abgelehnte Asylbewerberinnen oder  

-bewerber). Über die Leistungen wird der Bedarf für den Lebensunterhalt 

sichergestellt. Die Leistungen sind in den ersten 18 Monaten des 

Aufenthalts in Deutschland geringer als die der Sozialhilfe. Ab dem 19. 

Monat entsprechen diese in der Regel den Leistungen nach dem SBG XII. 
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Altersstruktur der Asylleistungsempfängerinnen und -empfänger  

 

 
 Abbildung 21   Jahresdurchschnittswerte 

 

(Nicht abgebildet sind hier Fälle und Personen, für die lediglich Kosten der Unterkunft in 

Form von Sachleistungen erbracht werden.)  

 

Entwicklung der Gemeinschaftsunterkünfte (GUs)  

 2019 2020 2021 2022 

Große GUs (130 - 250 Plätze) 5 5 3 4 (1) 

Mittlere GUs (51 – 129 Plätze) 2 2 2 8 (5) 

Kleine GUs (15 - 50 Plätze) 38 34 30 30 (2) 
Tabelle 12  Stand: 31.12.2022 

(Bei den Zahlen in Klammern im Jahr 2022 handelt es sich um Unterkünfte, welche im Rahmen des vermehrten 

Flüchtlingsstroms aus der Ukraine eröffnet wurden. Diese sind bereits in der Gesamtzahl der Unterkünfte 

eingerechnet.) 

Ende 2022 lag die Zahl der Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem AsylbLG mit 

637 Personen leicht über der des Jahres 2021. Neben einer höheren Zuweisungszahl zu 

Jahresbeginn spielten hier auch Verzögerungen und längere Bearbeitungszeiten bei allen 

involvierten Behörden – bedingt durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine – eine Rolle. Auch 

im Durchschnittswert zeigte sich eine Erhöhung der Leistungsbeziehenden gegenüber dem 

Vorjahr. Geflüchtete aus der Ukraine, die bereits die Regelaltersgrenze erreicht hatten oder in 

der Ukraine bereits eine Altersrente bezogen und daher zum Kreis der Anspruchsberechtigten 

nach dem SGB XII zuzuordnen waren, hatten dabei bis zum Ablauf des Monats, in welchem sie 

die erforderliche Fiktionsbescheinigung durch die Ausländerbehörde erhielten, einen Anspruch 

auf Leistungen nach dem AsylbLG. 
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Die Kostenerstattung durch das Land Hessen erfolgte in unveränderter Höhe (940,00 €/mtl.) 

und war für die Versorgung der abrechenbaren Personen auskömmlich. Aufgrund des 

Aufenthaltsstatus bzw. der Dauer des Aufenthaltes waren allerdings 30% der 

Leistungsbeziehenden nicht nach dem Landesaufnahmegesetz abrechenbar. Die 

Aufwendungen für diesen Personenkreis wurden nicht erstattet und mussten vollumfänglich 

von der Stadt Kassel getragen werden.  

Ausblick 2023 

Sowohl durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine als auch die anhaltenden 

Flüchtlingsbewegungen weltweit ist ein flexibles Reagieren auf die jeweilige Situation 

besonders mit Blick auf die Unterbringungsmöglichkeiten auch in den nächsten Jahren 

erforderlich. Wenngleich durch die hohe Zahl aufgenommener und noch immer ankommender 

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in 2023 kaum mit Zuweisungen aus anderen Kulturkreisen zu 

rechnen ist, können keine fundierte Vorhersagen bzgl. zu erwartender Zuweisungszahlen und 

unterzubringender Schutzsuchender gemacht werden. Sofern die Zahlen der ankommenden 

Geflüchteten aus der Ukraine und die Zuweisungsprognosen sich stabilisieren, ist derzeit davon 

auszugehen, dass die vorhandenen Unterkünfte ausreichen, um schutzsuchenden Menschen 

Unterkunft bieten zu können und die Zahl der Leistungsbeziehenden nach dem AsylbLG sinkt. 

 

13.  Wohngeld 

 

Zum 1. Januar 2022 wurde das Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) aufgrund stark 

angestiegener Energiekosten eingeführt. Die Kosten hierfür trägt der Bund vollumfänglich. 

Anspruchsberechtigt für den ersten Heizkostenzuschuss waren Personen, bei denen 

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz bewilligt wurde und mindestens ein Monat des 

Bewilligungszeitraums in der Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 lag. 

 

Reicht das Einkommen eines privaten Haushalts nicht aus, um die 

Kosten für den Wohnraum selbst zu tragen, kann ein Rechtsanspruch 

auf Wohngeld bestehen. Wohngeld wird für Mieterinnen und Mieter als 

Mietzuschuss, bei Wohneigentum (Eigenheim, Eigentumswohnung) als 

Lastenzuschuss gewährt.  

 

Die im Wohngeldgesetz (WoGG) geregelten Leistungen werden je zur 

Hälfte vom Bund und dem jeweiligen Bundesland getragen. In Hessen 

sind die Kreisausschüsse der Landkreise, die Magistrate der kreisfreien 

Städte sowie die Magistrate der Sonderstatus-Städte (außer Gießen) 

für Wohngeld zuständig. Die Personalkosten werden ausschließlich aus 

kommunalen Mitteln getragen.  



Sozialamt Stadt Kassel – Jahresbericht 2022  

 

Seite 46 von 72 

Anspruchsberechtigt für den zweiten Heizkostenzuschuss waren Personen, bei denen 

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz bewilligt wurde und mindestens ein Monat des 

Bewilligungszeitraums in der Zeit vom 1. September 2022 bis 31. Dezember 2022 lag. 

 

Die Höhe des Heizkostenzuschusses richtete sich nach der Anzahl der bei der 

Wohngeldbewilligung berücksichtigten Haushaltsmitglieder. 

 

 Heizkostenzuschuss 1 Heizkostenzuschuss 2 

ein berücksichtigtes 

Haushaltsmitglied 

270,00 € 415,00 € 

zwei berücksichtigte 

Haushaltsmitglieder 

350,00 € 540,00 € 

jedes weitere berücksichtigte 

Haushaltsmitglied 

70,00 € 100,00 € 

Tabelle 13  

 

Im Jahr 2021 wurde im Wohngeldgesetz ein Freibetrag für Empfängerinnen und 

Empfänger von Grundrente eingeführt. Die Überprüfung der Fälle hatte die Behörde von 

Amtswegen durchzuführen. Durch die verspätet erstellten Rentenbescheide im Herbst 

2021 mussten die in Frage kommenden Fälle im Jahr 2022 überprüft werden. Von ca. 400 

geprüften Fällen wurden ca. 200 Personen angeschrieben und auf einen möglichen, 

rückwirkenden Anspruch auf Grundsicherungsleistungen hingewiesen. Dies hatte einen 

erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand in der Abteilung Wohngeld zur Folge. 

 

Bei den Bestandsfällen führte dies zu einer Reduzierung des zu berücksichtigenden 

Einkommens und somit zu höheren Wohngeldleistungen. Außerdem kam es aufgrund 

dieses Freibetrags zu einem zusätzlichen Antragsaufkommen von Leistungsberechtigten 

mit geringen ergänzenden Leistungsansprüchen. Dies spiegelte sich in der fortsetzenden 

Erhöhung sowohl der Gesamtausgaben als auch der Aufwendungen pro Person wider. 

 

Wohngeld 2019 2020 2021 2022 

Anträge*) 4.039 5.442 4.357 4589 

Bewilligungen 3.252 4.361 3.907 4784 

Veränderung Bewilligungen ggü. Vorjahr -6,28 % 34,10 % -10,41 % 22,45 % 

davon Mietzuschuss 3.189 4.299 3.870 4.741 

davon Lastenzuschuss 63 62 37 43 

Mischhaushalte 

(Transferleistungen/Wohngeld) 
179 222 205 166 

Ablehnungen 2.443 2.701 2.516 2.836 
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Auszahlungsbetrag 3.366.507 € 4.781.088 € 4.801.275 € 6.784.859 € 

durchschn. Wohngeldhöhe mtl. 161,22 € 188,36 € 201,81 € 213,27 € 

Mietzuschuss 159,50 € 188,04 € 201,62 €  212,43 € 

Lastenzuschuss 248,41 € 210,27 € 221,84 € 306,53 € 

Tabelle 14 *) die Summe der Bewilligungen und Ablehnungen übersteigt die Anzahl der Anträge, weil ein Teil der 

Anträge mehrere Bescheide zur Folge hat 

 
Abbildung 22  Stichtag zum 31.12. 

 

 
Abbildung 23  Stichtag zum 31.12. 
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Anhand der Aufteilung der Haushaltsgrößen ließ sich feststellen, dass fast zwei Drittel der 

Wohngeldbeziehenden in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten lebten.  

 

 
Abbildung 24  Stichtag zum 31.12. 

 

In Verbindung mit der Haushaltsgröße ließ sich feststellen, dass insbesondere 

Rentnerinnen und Rentner zu den einkommensschwachen Haushalten zählten. Diese 

Bevölkerungsgruppe wechselte aufgrund zeitversetzter Erhöhung der Regelsätze (in der 

Grundsicherung) bzw. der Renten zwischen den jeweiligen Unterstützungsleistungen 

(Grundsicherung oder Wohngeld). 

 

Ausblick 2023 

Durch das Wohngeld-Plus-Gesetz des Bundes nimmt Wohngeld ab 1. Januar 2023 in 

deutlich größerem Ausmaß als bisher eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der 

finanziellen Situation von Familien, Rentnerinnen und Rentnern sowie Personen mit 

geringen Einkommen ein. Die Höhe des durchschnittlichen Wohngeldes verdoppelt sich, so 

dass mit einer Verdreifachung des Kreises der potenziell Anspruchsberechtigten gerechnet 

werden muss. Das Sozialamt stieg mit Unterstützung der Personalabteilung des Personal- 

und Organisationsamtes frühzeitig in die Personalakquise ein, um für diese immense 

Herausforderung bestmöglich aufgestellt zu sein. 
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14.  Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

 

14.1 Bildung und Teilhabe 

 

 

Anzahl Bewilligungen 2019 2020 2021 2022 

Ausflüge Schule/Kita 1.011 513 1.017 3.689 

Mehrtägige Fahrten Schule/Kita 2.594 892  

Schulbedarf 1.623 3.095 1.481 2.183 

Schülerbeförderung 492 835 317 548 

Lernförderung 554 797 628 686 

Mittagsverpflegung 3.526 3.620 3.102 6.964 

Teilhabe - Mitgliedsbeiträge 1.282 1.243  

1.021 

 

3030 Teilhabe - Unterricht 212 170 

Teilhabe - Freizeiten 76 67 

Teilhabe - Ausstattung 14 8 

Summe 11.384 11.240 7.566 17.100 

Tabelle 15 Anmerkung: Ab dem Jahr 2021 werden die Teilhabeleistungen in einer zusammengefassten Darstellung 

präsentiert.  

 

 

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Bildungs- und 

Teilhabeleistungen, wenn ihre Eltern bzw. sie selbst Bürgergeld oder 

Sozialgeld, Sozialhilfe, Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag oder Wohngeld 

erhalten. Auch wenn keine der genannten Leistungen bezogen wird, 

kann nach einer individuellen Einkommensermittlung ein Anspruch 

bestehen und eine Zahlung erfolgen.  

 

Die Leistungen umfassen Tagesausflüge und Fahrten mit der Schule 

oder der Kita, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung, 

Lernförderung und Pauschalen für die Bereiche Kultur, Sport und 

Freizeit. Alle Leistungen werden in Form von Sachleistungen, als 

Gutschein oder Geldleistung i. d. R. vom Sozialamt erbracht.  

 

Die gesamten Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II und dem 

BKGG werden vom Bund erstattet.  
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Tabelle 16 Anmerkung:  ein Teil der gestellten Anträge wurde zuständigkeitshalber an das Jugend- bzw.  

      das Amt für Schule und Bildung weitergeleitet. 

 

Das Jahr 2022 war von einem starken Anstieg der Beantragungen geprägt. Insbesondere 

Klassenfahrten, die in den Jahren 2020 und 2021 kaum stattgefunden hatten, wurden 

jetzt nachgeholt. Auch Mittagsverpflegung wurde jetzt wieder regelmäßig angeboten und 

vielfach neu beantragt. Der Krieg in der Ukraine mit vielen Geflüchteten, insbesondere 

auch Kindern, hat ebenfalls zu dem starken Anstieg beigetragen. Die hohe Inflation, die 

gerade auch Familien im letzten Jahr stark betroffen hat, wird auch dazu beigetragen 

haben, dass deutlich mehr Familien Angebote des Bildungs- und Teilhabepakets, vor allem 

auch die Mittagsverpflegung, in Anspruch nahmen. 

Die Auswertung der Bewilligungen insgesamt hat sich ab 2021 geändert. Jede Leistungsart 

wird pro Kind einmal jährlich bei der ersten Inanspruchnahme berücksichtigt. Weitere 

Bewilligungen, z.B. Schulbedarf im August oder weitere Förderzeitraume für Nachhilfe, im 

laufenden Jahr werden als Anträge nicht mehr berücksichtigt. 

Aufwendungen nach 

Leistungsarten 
2019 2020 2021 2022 

Ausflüge Schule/Kita 32.741 € 17.824 € 24.897 € 58.775 € 

Mehrtägige Fahrten Schule/Kita 443.059 € -10.736 € 86.322 € 485.713 € 

Schulbedarf 698.911 € 826.164 € 863.349 € 972.051 € 

Schülerbeförderung 77.571 € 88.818 € 71.260 € 61.377 € 

Lernförderung 181.767 € 146.104 € 181.373 € 198.160 € 

Mittagsverpflegung Schule/Hort 1.133.264 € 1.058.185 € 1.128.474 € 1.713.737 € 

Mittagsverpflegung Kita 1.014.236 € 948.390 € 1.242.386 € 1.458.414 € 

Teilhabe 100.735 € 135.400 € 115.721 € 143.091 € 

Gesamt  3.682.284 € 3.210.149 € 3.713.783 € 5.091.316 € 

Tabelle 17 

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe hatten sich um ca. 37 % gegenüber dem 

Vorjahr erhöht. Dies lag zum einen an den erhöhten Fallzahlen aber auch an den 

gestiegenen Kosten z.B. für die Mittagsverpflegung. Auch wurde der Wandererlass des 

Kultusministeriums ab Februar 2022 so geändert, dass die Höchstbeträge für 

Klassenfahrten verdoppelt wurden. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Bewilligte Anträge 11.384 11.240 7.566 17.100 

Ablehnungen 930 1.071 835 1.135 

Abgabe an andere Leistungsträger 864 1.147 1.089 919 

Rücknahme 219 305 386 766 

Gestellte Anträge gesamt 13.397 13.763 9.876 19.920 
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Die Kosten für die Lernförderung haben sich nur moderat erhöht. Voraussichtlich werden 

die Kosten in 2023/2024 ansteigen. Dies insbesondere deshalb, weil die ukrainischen 

Kinder, die im Frühjahr 2022 nach Kassel gekommen sind, von den Integrationsklassen in 

den Regelunterricht wechseln. Dadurch muss neben dem Erwerb der deutschen Sprache 

auch in anderen Fächern Lehrstoff aufgearbeitet werden. Viele ukrainische Familien sind 

noch von Leistungen nach dem SGB II abhängig. 

 

Auch Anträge für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (z. B. Sportverein, 

Musikunterricht, Schwimmkurse) sind wieder angestiegen, da das Angebot mittlerweile 

wieder komplett zur Verfügung steht.  

 

14.2. Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  

 

 

Die finanziellen Mittel der Ausbildungsförderung für die Ausbildung von Schülerinnen, 

Schülern, Praktikantinnen, Praktikanten und Studierenden wurden zu 100 % vom Bund 

zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten für die in diesem Sachgebiet eingesetzten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden ausschließlich aus kommunalen Mitteln 

getragen. 

 

Ausbildungsförderung kann gewährt werden, wenn die antragstellende Person 

eine förderungswürdige Ausbildung durchläuft und ihr die erforderlichen 

finanziellen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen.  

 

Das Sachgebiet Ausbildungsförderung bearbeitet Anträge auf 

Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schülerinnen, Schüler, 

Praktikantinnen, Praktikanten und für Studierende an der Musikakademie der 

Stadt Kassel „Louis Spohr“. Ansonsten werden Leistungen nach dem BAföG 

für Studierende von den Studierendenwerken erbracht.  

 

Seit dem 1. Februar 2023 übernimmt das Sachgebiet auch die Sachbearbeitung  

für den Landkreis Waldeck-Frankenberg im Rahmen der interkommunalen 

Zusammenarbeit, welche in 2022 vereinbart wurde. 
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Abbildung 25 

 

Die Antragszahlen waren in 2022 auch mit Auslaufen der Corona-Pandemie weiter rückläufig. 

Die erwartete BAföG-Reform trat zwar zum 1. August 2022 in Kraft, hatte aber noch keine 

Auswirkungen auf die Fallzahlen.  

Für die meisten Ämter für Ausbildungsförderung gestaltet sich die Aufgabenerfüllung, 

insbesondere aufgrund der häufig sehr geringen Fallzahlen und damit einhergehendem 

niedrigen Personalbestand mit häufig nur einzelnen Sachbearbeitungen, zunehmend schwierig. 

Dies ist insbesondere im ländlichen Raum der Fall. In 2022 fanden mit dem Landkreis 

Waldeck-Frankenberg Verhandlungen über eine Interkommunale Zusammenarbeit beim 

Schüler-BAföG statt, mit dem Ziel, die im Zusammenhang mit dieser Aufgabe anfallenden 

Tätigkeiten zum Jahr 2023 für beide Kommunen bei der Stadt Kassel zu bearbeiten. Eine 

entsprechende Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit beim Schüler-BAföG 

mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg ab dem Jahr 2023 wurde vorbereitet und von den 

jeweiligen Vertretungskörperschaften beschlossen. 
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14.3. Geschäftsstelle der Beiräte 

 

Ausländerbeirat 

Der Ausländerbeirat der Stadt Kassel vertritt die Interessen der Kasseler Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund gegenüber den Gremien der Stadt Kassel und berät die 

Stadtverwaltung zu allen Belangen der ausländischen und staatenlosen Personen. Der 

Ausländerbeirat führt zudem Informations- und Diskussionsveranstaltungen, 

Fußballturniere und kulturelle Veranstaltungen (z.B. das „Fest der Kulturen“) durch. 

Außerdem werden nach Terminvereinbarung Beratungen für alle Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Kassel mit (und ohne) Migrationshintergrund angeboten. Der Ausländerbeirat 

fördert die Aktivitäten ausländischer Vereine und sog. Migrantenselbstorganisationen 

ideell und finanziell. Ziel der Aktivitäten sind das gleichberechtigte Zusammenleben der 

einheimischen und der zugewanderten Bevölkerung. Der Ausländerbeirat hat für seine 

Arbeit neben der Plenarversammlung und dem Vorstand sechs Fachausschüsse gebildet.  

Am 31. Mai 2021 konnte der Ausländerbeirat sein 40jähriges Jubiläum begehen, welches 

jedoch erst nach Lockerung der Coronamaßnahmen im Mai 2022 mit Gästen aus Politik, 

der Stadtgesellschaft, Kooperationspartnern sowie aktiven und ehemaligen Mitgliedern im 

Bürgersaal der Stadt Kassel gefeiert wurde. 

 

Behindertenbeirat 

Der Behindertenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen von Menschen mit Behinderungen 

bei Planungen der Stadt Kassel einzubringen und gegenüber der Stadtverwaltung zu 

vertreten, wenn die Vorhaben die Belange des betroffenen Personenkreises berühren. Als 

„Träger öffentlicher Belange“ formuliert der Behindertenbeirat z.B. Stellungnahmen bei 

Bau-, Infrastruktur- und sonstigen Planungsvorhaben der öffentlichen Hand (zum Teil 

auch bei privaten Bauvorhaben), führt Begehungen durch und achtet auf die Einhaltung 

Die Geschäftsstelle der Beiräte betreut den Ausländerbeirat, den Behindertenbeirat 

sowie den Seniorenbeirat der Stadt Kassel. Sie koordiniert u. a. Termine, kümmert sich 

um Einladungen, Protokolle und die finanziellen Angelegenheiten der Beiräte. Alle drei 

Beiräte wurden in 2021 neu gewählt; die jeweiligen Wahlperioden dauern bis 2026.  

Für besondere Fachveranstaltungen akquiriert sie fachliche Expertise. Ebenso erfolgt die 

Teilnahme an den Sitzungen sowie die Mitarbeit in interdisziplinären Arbeitskreisen 

innerhalb und außerhalb der Stadt Kassel.  Sie erstellt Beschlussvorlagen, überwacht 

deren Umsetzung und bereitet Pressemitteilungen vor. Die Geschäftsstelle dient auch als 

Anlaufstelle für Anfragen der vertretenen Personenkreise. 

Die Geschäftsstelle agiert ebenso als Mittler zwischen den Beiräten und der Verwaltung. 

Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehört auch die Leitung der AG zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention.  
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der Standards der Barrierefreiheit. Der Behindertenbeirat ist ebenfalls Adressat von 

Anfragen durch Bürgerinnen und Bürgern, die sich aufgrund einer vorliegenden 

Behinderung diskriminiert fühlen. Erachtet der Behindertenbeirat eine Beschwerde als 

stichhaltig, kann er in Kooperation mit anderen Stellen tätig werden und auf Abhilfe 

drängen. Durch die Änderung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte in der Stadt Kassel 

kann eine Vertreterin / ein Vertreter des Behindertenbeirats seit Juni 2022 mit beratender 

Stimme an den Ortsbeiratssitzungen teilnehmen. Der Behindertenbeirat hat für seine 

Arbeit neben dem Beirat und dem Vorstand zwei ständige und eine temporäre 

Arbeitsgruppe gebildet. 

 

Seniorenbeirat 

Der Seniorenbeirat berät Bürgerinnen und Bürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

und vertritt deren Interessen gegenüber den Gremien der Stadt Kassel sowie gegenüber 

allen Institutionen, die mit Angelegenheiten von älteren Menschen befasst sind. Er 

formuliert Stellungnahmen bei Bau-, Infrastruktur- und sonstigen Planungsvorhaben. 

Weiterhin wirkt der Seniorenbeirat mit bei der Planung und Durchführung von 

Maßnahmen und Programmen für Seniorinnen und Senioren sowie bei kulturellen und 

geselligen Veranstaltungen von besonderer Bedeutung. Durch die Änderung der 

Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte in der Stadt Kassel kann eine Vertreterin / ein 

Vertreter des Seniorenbeirats seit Juni 2022 mit beratender Stimme an den 

Ortsbeiratssitzungen teilnehmen. Der Seniorenbeirat hat für seine Arbeit neben der 

Vollversammlung und dem Vorstand eine Gruppe für Beteiligungsverfahren und eine 

temporäre Arbeitsgruppe gebildet. 

 

Alle drei Beiräte stehen über die Geschäftsstelle im ständigen informellen Austausch, so 

dass sich überschneidende Themen auch gemeinsam besprochen und umgesetzt werden 

können. Darüber hinaus finden mindestens zweimal jährlich gemeinsame 

Vorstandssitzungen aller drei Beiräte statt. 

 

14.4. Zentrale Fachstelle Wohnen 

 

Die Zentrale Fachstelle Wohnen (ZFW) ist für die Beratung und die 

Wohnraumversorgung von obdachlosen und von Obdachlosigkeit 

bedrohten Kasseler Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. 

Schwerpunkte in ihrem Verantwortungsbereich sind die 

Wohnraumsicherung, die Obdachlosenhilfe und die Schulden- und 

Insolvenzberatung. 
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14.4.1. Schulden und Insolvenzberatung 

 

Die Verschuldungssituation bei einer ansteigenden Anzahl der Kasseler Bürgerinnen und 

Bürger ist weiterhin brisant. Kassel gehört auch nach dem Schuldneratlas 2022 der Firma 

Creditreform noch immer zu den deutschen Städten mit hohen Verschuldungsquoten. Vor 

diesem Hintergrund nimmt die Schuldenberatung einen besonderen Stellenwert bei der 

Beratung von Betroffenen ein, um Verschuldungssituationen möglichst frühzeitig zu 

begegnen und Überschuldung möglichst zu vermeiden. 

In Kassel gibt es insgesamt acht anerkannte Schuldnerberatungsstellen, darunter die 

Schulden- und Insolvenzberatung der Zentralen Fachstelle Wohnen. Diese berät 

Menschen in Schuldensituationen, u. a. im Rahmen sozialintegrativer 

Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II bzw. § 11 SGB XII. Ziel ist es, den Menschen in 

ihrer prekären finanziellen Situation Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, aus der 

Schuldensituation heraus zu kommen und neue Perspektiven zu finden. 

 

Vermutungen, dass die Zahl der Beratungen durch die Auswirkungen der Corona-

Pandemie stark ansteigen werden, erfüllten sich bisher nicht. Die weitere Entwicklung 

bleibt abzuwarten. 

 

Bei der kommunalen Schuldenberatung war das Jahr 2022 geprägt von der Einarbeitung 

neuer Mitarbeiterinnen. Die Phase konnte mittlerweile abgeschlossen werden. 

 

 
Abbildung 26 
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14.4.2. Wohnraumsicherung 

 

Im Bereich der Wohnraumsicherung stieg die Fallzahl der Mietrückstandsberatungen und 

der Übernahmen von Mietrückständen wieder an. Es ist davon auszugehen, dass dies eine 

Folge des Wegfalls der diesbezüglichen pandemiebedingten Erleichterungen war. 

Weiterhin ist auffallend, dass die Höhe der zu übernehmenden Mietrückstände pro Fall 

gesunken ist. Das erklärt sich durch konsequentere Fallarbeit mit verstärktem 

Personaleinsatz. 

Dabei wurden vor einer Übernahme von Mietrückständen erst alle anderen Möglichkeiten 

zum Erhalt der Wohnung (z.B. direkte Ratenzahlungsvereinbarungen zwischen Mieter und 

Vermieter) geprüft und konsequent überwacht. 

 

Wohnraumsicherung 2019 2020 2021 2022 

Beratungen 1.401 1.017 797 954 

Mietrückstandsübernahmen 304 305 212 294 

Gesamtaufwendungen 482.000 € 408.000 € 162.000 € 173.000 € 
…davon Aufwendungen für 

Beihilfen 70.000 € 70.000 € 32.000 € 11.000 € 

…davon Aufwendungen für 

Darlehen 412.000 € 338.000 € 130.000 € 162.000 € 

Verhältnis Darlehen/Beihilfe 89 % / 11 % 85 % / 15 % 83 % / 17 % 94 % / 6 % 

Tabelle 18 

 

14.4.3. Obdachlosenhilfe 

 

Die Anzahl der in Unterkünfte eingewiesenen Obdachlosenhaushalte ist in 2022 stark 

angestiegen. Dies lag an der Unterbringung eines Teils der Flüchtlinge aus der Ukraine in 

für diesen Zweck in Anspruch genommenen Wohnraum. 

Bemühungen, Obdachlosenhaushalte wieder in stabile Mietverhältnisse zu bringen, 

wurden durch eine auch weiterhin hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt und weitere 

Verknappung des Wohnungsangebotes, insbesondere für Einpersonenhaushalte, erheblich 

erschwert. Auffällig ist die weiterhin steigende Anzahl von obdachlosen Personen, die 

aufgrund von multiplen persönlichen Problemlagen und besonderen 

Verhaltensauffälligkeiten gar nicht mehr in ein reguläres Mietverhältnis vermittelt werden 

können.  

Die Zusammenarbeit mit den Institutionen der Wohnungslosenhilfe wurde auch im Jahr 

2022 weiter intensiviert. Damit wurde auch auf veränderte Anforderungen durch die 

Corona-Pandemie reagiert (z.B. keine Unterbringungen in Mehrbettzimmern). Durch die 

gute Zusammenarbeit konnten für alle vorsprechenden Personen zufriedenstellende und 

möglichst passgenaue Lösungen gefunden werden.  
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Obdachlosenhilfe 2019 2020 2021 2022 

Zahl der Obdachlosenhaushalte 560 545 562 704 

… davon Einpersonenhaushalte 404 398 410 474 

Einweisungen in Wohnraum (nach HSOG) 309 320 347 498 

Beendigung Obdachlosenstatus  
(z. B. durch Vermittlung in Mietverträge) 274 335 317 318 

Tabelle 19 

 

Seit 1. Oktober 2022 kooperiert die Stadt Kassel mit den örtlichen Institutionen der 

Wohnungsnotfallhilfe im ehAP Plus-Projekt „Housing first-Wohnungsnotfallhilfe in 

Nordhessen“. Mit dem Förderprogramm soll die Lebenssituation und die soziale 

Eingliederung u. a. von Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen 

und deren minderjährigen Kindern verbessert werden. Ziel der Zusammenarbeit ist die 

Umsetzung eines am international erfolgreichen Ansatz „Housing First“ angelegten 

Projektes als ergänzenden Ansatz zur sozialen Eingliederung wohnungsloser Menschen. 

Die beteiligten Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe – Diakonisches Werk Region 

Kassel, Die Heilsarmee KdöR, Verein Soziale Hilfe e. V. – unterstützen die Stadt Kassel 

dabei, Personen mit multiplen Problemlagen, die von der Stadt Kassel zur Abwendung von 

Obdachlosigkeit untergebracht wurden, entsprechend der Konzeption zu betreuen und in 

reguläre Wohnverhältnisse zu vermitteln. Die Stadt Kassel unterstützt die Projektträger bei 

der Akquise von Wohnraum für die Zielgruppe über die Kasseler Wohnungswirtschaft und 

engagiert sich in der Vermittlung potenzieller Teilnehmender. 

 

15.  Sozialplanung 

 

An dieser Stelle des Berichts wird von der grundsätzlichen Struktur (Abbildung nach 

Produkten des Produkthaushaltes) insofern abgewichen, als dass die in der Abteilung 

Sozialplanung ganz oder in Teilen verantworteten Produkte gesammelt dargestellt und 

kurz die Aufgaben der Abteilung skizziert werden. 

Die Abteilung Sozialplanung vereint die Sachgebiete Sozialplanung und 

Referat für Altenhilfe. Sie gibt datenbasiert Impulse für die Weiterentwicklung 

der sozialen Infrastruktur. Zudem schafft sie zusammen mit anderen 

Fachplanungen Grundlagen für die sozialpolitische Steuerung und ergänzt die 

kommunale Planungsstruktur in interdisziplinären Prozessen und der 

Weiterentwicklung einzelner Sozialräume mit der Bearbeitung lokaler 

Herausforderungen und Problemlagen.  

Eine am Bedarf orientierte Fachplanung und kooperative Weiterentwicklung 

der sozialen Infrastruktur mit der lokalen Akteurslandschaft bilden dabei die 

Basis.  
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Arbeitsgruppen und Netzwerkstrukturen 

Die Abteilung ist in unterschiedlichen stadtteilbezogenen, thematischen und 

stadtverwaltungsinternen Arbeitsgruppen und Netzwerken eingebunden. Federführend 

koordiniert sie die folgenden: 

 Ämterübergreifende Fachplanungsrunde 

 Arbeitsgruppe Soziale Hilfen 

 Netzwerk der Stadtteilakteure 

 Austausch Schuldenberatung 

 

Projekt „smart age mobil“ (Teilprojekt von Smart Kassel) 

Seit 2020 ist die Stadt Kassel am Bundesprogramm „Modellprojekte Smart Cities: 

Stadtentwicklung und Digitalisierung“ beteiligt. Neue Technologien und Anwendungen 

sollen in der Smart City Kassel dazu beitragen, die Lebens- und Standortqualität zu 

erhöhen, Ressourcen zu schonen und für mehr Miteinander und soziale Teilhabe zu 

sorgen. Dafür werden aktuell vielfältige Projekte entwickelt. Das „smart age mobil“ soll an 

wechselnden Orten in der Stadt über altersgerechte Unterstützungstechnologien und die 

Potenziale der Digitalisierung informieren. Dazu soll perspektivisch ein Fahrzeug 

eingesetzt werden, das die Technologien zu den Menschen bringt. In einem breit 

angelegten co-creativen Arbeitsprozess mit zahlreichen relevanten Akteurinnen und 

Akteuren wurde die Projektidee von Beginn an partizipativ entwickelt. Somit wurden hier 

auch neue Arbeitsweisen erprobt. Ziel ist eine soziale Innovation, die von vielen Menschen 

und Institutionen getragen ist. In 2022 erfolgte eine Erprobungsphase des smart age 

mobils, welche aufgrund der Rahmenbedingungen jedoch stationär in drei 

Stadtteiltreffpunkten durchgeführt wurde. 

 

15.1.  Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen 

 

15.1.1. Kommunalisierte Landesmittel 

Durch Zuwendungen und Projektförderungen wird ein breites Spektrum von 

Kooperationspartnern im sozialen Bereich mit städtischen bzw. kommunalisierten 

Landesmitteln gefördert. Das Gesamtvolumen der kommunalisierten Landesmittel liegt 

nach einer Erhöhung für die Stadt Kassel bei knapp 1,37 Mio. €1. Das Sozialamt, das 

Jugendamt, das Gesundheitsamt Region Kassel und das Amt für Chancengleichheit 

verwalten diese Landesmittel. Das größte Teilbudget fällt mit ca. 740.000 € in den 

Verantwortungsbereich des Sozialamtes.  

Die Mittel werden an Träger der Sozialen Arbeit weitergeleitet. Schwerpunkte des vom 

Sozialamt verwendeten örtlichen Budgets bildeten folgende Themenbereiche: 

 
1 Die Erhöhung betrifft die Bereiche Schuldenberatungsstellen, Frauenhäuser und vier regionale Beratungsstellen für 

männliche Opfer sexualisierter Gewalt (für Nordhessen umgesetzt durch den Landkreis Kassel). 
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 Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien 

(Förderung von Interdisziplinärer Frühförderung und familienentlastender Dienste) 

 Schutz vor Gewalt (Unterstützung des örtlichen Frauenhauses) 

 Suchtprävention und Suchthilfe (Unterstützung einer Substitutionsfachambulanz) 

 Stärkung des Gemeinwesens (Förderung anerkannter Betreuungsvereine2 und 

anerkannter Schuldnerberatungsstellen). 

 

15.1.2.  Förderung Gemeinwesenarbeit (GWA) 

Mit dem Jahr 2020 begann eine neue Förderperiode des Landesprogramms GWA unter 

dem Titel „Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadteilen/Quartieren mit besonderen 

sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen (GWA)“. Durch eine erhöhte 

Förderquote im Rahmen des Folgeantrages können die vom Kulturzentrum Schlachthof 

gGmbH im Fördergebiet 1 Nord-Holland/Wesertor und durch den Frauentreff Brückenhof 

e.V. im Fördergebiet 2 Oberzwehren in den letzten Jahren entwickelten Ansätze 

fortgeführt und ausgebaut werden. Von 2020 bis 2024 fließen insgesamt 768.000 € 

Fördergelder nach Kassel. Der erforderliche Eigenanteil wird durch die Träger geleistet. Die 

Aktivitäten haben sich mit dem Rückgang der pandemischen Einschränkungen wieder 

normalisiert und werden dynamisch an die gewandelten gesellschaftlichen 

Herausforderungen angepasst.  

 

15.1.3. Sozialräumliche Entwicklung und Stadtteilplanung 

Die Stadt Kassel unterstützt seit vielen Jahren Stadtteil- und Begegnungszentren oder 

sonstige Einrichtungen zur integrierten sozialen Stadtteilarbeit3. Diese waren zum Teil im 

Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – 

Die soziale Stadt“ entstanden und wurden als etablierte Beratungs- und Kontaktstellen 

zur Bewältigung sozialer und räumlicher Herausforderungen in den jeweiligen Stadtteilen 

aus kommunalen Mitteln gesichert. Die Sozialplanung befindet sich dabei in einem engen 

Austausch mit den Stadtteilakteuren zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung und 

Konsolidierung von niedrigschwelligen Angebotsstrukturen. 

Mitte:  i-Punkt (Diakonisches Werk Region Kassel) 

Rothenditmold:  Engelhardt 7 (StadtBild gGmbH) 

Nord Holland:  Quartiersmanagement Nordstadt (StadtBild gGmbH) 

Wesertor:  Stadtteilzentrum Wesertor (Diakonisches Werk Region Kassel) 

Oberzwehren:  Stadtteilmanagement Oberzwehren (Frauentreff Brückenhof e.V.) 

Unterneustadt: Nachbarschaftszentrum Hafen 17 (Diakonisches Werk Region Kassel) 

 
2 Die Finanzierung der Betreuungsvereine über die Landesmittel endete aufgrund der neuen Rechtslage 

zum 31. Dezember 2022. Die Finanzierung wurde entsprechend neu geregelt. 
3 https://www.kassel.de/buerger/familie_und_soziales/stadtteilzentren.php 
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Exemplarisch soll hier einer der Stadtteiltreffpunkte kurz beschrieben werden:  

 

Nachbarschaftszentrum Hafen 17 (Unterneustadt) 

Das Nachbarschaftszentrum Hafen 17 ist ein interkultureller und intergenerationaler 

Begegnungsort und möchte den Austausch und die Kommunikation in der Unterneustadt 

fördern. Menschen aus dem Stadtteil können sich hier treffen und sich kennenlernen, 

unabhängig von Herkunft und Alter. Der Hafentreff bietet neben Gruppenräumen für 

eigene Projekte der Bewohnenden auch selbst Aktivitäten an. Außerdem wird an 

Schultagen ein Angebot für Schulkinder geboten, wie ein Mittagstisch. In direkter 

Nachbarschaft zum Kindertreff und Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige in 

Kassel (ZEDA) ist hier ein interdisziplinäres Zentrum mit intergenerativen Potentialen 

entstanden. 

 

Angebote im Rahmen der kommunalen Altenhilfe 

Ein Schwerpunkt der Unterstützung für Stadtteil- und Begegnungszentren liegt auf Orten, 

die sich primär, aber nicht ausschließlich an ältere Menschen richten. Im Rahmen der 

kommunalen Altenhilfe soll es älteren Menschen ermöglicht werden, am Leben in der 

Gemeinschaft auch weiterhin teilhaben zu können. Durch offene Angebote der Altenarbeit 

können altersbedingte Schwierigkeiten verhütet, überwunden oder auch gemildert 

werden. Selbsthilfepotenziale sollen gefördert werden. Die Stadt Kassel unterstützt daher 

Träger der Freien Wohlfahrtspflege bzw. freie Träger bei der Entwicklung und 

Durchführung entsprechender Angebote, die sich in ihrer Angemessenheit und 

Wirksamkeit am Stand der Fachdiskussion sowie an gesellschaftlichen Entwicklungen 

orientieren und bedarfsbezogen fortgeschrieben werden. Hierzu gehören die Förderung 

des nachberuflichen Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen 

gesellschaftlichen Entwicklungen.  

Gemeinsam mit dem Caritasverband Nordhessen-Kassel e. V. wurde das Projekt „AGILES 

Waldau“ entwickelt und im September 2022 erfolgreich gestartet. Projektziel ist die 

Aktivierung und Projektentwicklung mit und für ältere Menschen im Stadtteil sowie die 

Erweiterung der Angebote im Stadtteilbüro. „Aktivierend, gemeinwesenorientiert, 

integrativ, lösungsorientiert, engagiert im Sozialraum Waldau“ lautet die Devise des 

niedrigschwelligen Projektes, um mit dem Angebot viele ältere Menschen im Stadtteil zu 

erreichen. Synergien mit anderen Stadtteilprojekten und Angeboten sowie auch die Räume 

des Stadtteilmanagements im Einkaufszentrum und die Nachbarschaft zum 

KennenLERNladen werden unter anderem durch das Projekt genutzt. Als erstes 

Begegnungs- und Kommunikationsformat wurde das „Waldauer Kaffeestündchen“ in 

Kooperation mit dem Café Schnuckewerk entwickelt und etabliert. 

Aktuell werden in der Stadt Kassel folgende Angebote mit dem Fokus Seniorinnen und 

Senioren maßgeblich (finanziell) gefördert: 
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- Stadtteiltreff Mombach (Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kassel-Wolfhagen e. V.) 

- FÄN – Fachkoordination Älterwerden in Niederzwehren (Diakonisches Werk Region 

Kassel) 

- Stadtteilzentrum Agathof (Verein Stadtteilzentrum Agathof e. V.) 

- Nachbarschaftstreff Süd (Hand in Hand e. V.) 

- Stadtteiltreff Jungfernkopf e. V. 

- Mittelpunkt Oberzwehren (gemeinsame Trägerschaft Diakonisches Werk Region Kassel, 

Caritasverband Nordhessen-Kassel e. V. und GWH) 

- Quartiersprojekt „Goehte15sen“ (Diakoniestationen der Ev. Kirche in Kassel) 

- Quartiersprojekt Süsterfeld/Helleböhn (Diakoniestationen der Ev. Kirche in Kassel, 

GWH) 

- Stadtteiltreff Fasanenhof/Wolfsanger (Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kassel-

Wolfhagen e. V.) 

- neu in 2022: „AGILES Waldau“ (Caritasverband Nordhessen-Kassel e. V.). 

Daneben werden "Wir jungen Alten" (Caritasverband Nordhessen-Kassel e. V.) finanziell 

unterstützt sowie für das ehrenamtliche Angebot "Stadtteilbüro Älterwerden in 

Harleshausen" Miete und Mietnebenkosten durch die Stadt übernommen. 

In Kooperation mit der GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel 

mbH, dem Nachbarschaftsverein piano e. V. und aktuell drei ambulanten Pflegediensten 

wurde seit 2014 das Angebot „Leben im Quartier“ etabliert. Die aktuellen Treffpunkte in 

dieser Kooperation sind: 

 Stadtteiltreff Mattenberg, Unter dem Riedweg 9, 34132 Kassel 

 Stadtteiltreff Mitte, Tränkepforte 4, 34117 Kassel 

 Stadtteiltreff Forstfeld, Heinrich-Steul-Str. 7, 34125 Kassel 

 Stadtteiltreff Nord, Quellhofstr. 59, 34127 Kassel 

 Stadtteiltreff Rothenditmold-Zentrum, Brandaustr. 10, 34127 Kassel 

 Stadtteiltreff Rothenditmold-Rothenberg, Hersfelder Str. 35, 34127 Kassel 

Durch dieses Angebot wird an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet die Komponente 

Wohnen mit sozialer Begleitung im Rahmen der Teilhabe an Angeboten der piano- 

Stadtteiltreffs sowie pflegerischen und hauswirtschaftlichen Hilfen verknüpft. Damit soll 

mobilitätseingeschränkten und hilfe- bzw. pflegebedürftigen Personen ein möglichst 

langes selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung bzw. gesellschaftliche Teilhabe im 

gewohnten Quartiersumfeld ermöglicht und eine gute Versorgung gewährleistet werden. 

 

 

Netzwerk der Stadtteilakteure  

In den 23 Stadtteilen Kassels gibt es eine große Anzahl sozialräumlich aktiver Akteure, die 

jeweils für die Bevölkerung des umliegenden Quartieres oder eines Stadtteils einen Ort der 

Begegnung vorhalten und als soziale Knotenpunkte fungieren.  
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Zur Förderung von Austausch und Vernetzung zwischen den zentralen Akteuren der 

Stadtteil- und Quartiersarbeit wurde unter der Moderation der Sozialplanung am 28. April 

2022 das „Netzwerk der Stadtteilakteure“ gegründet. Bei der Auftaktveranstaltung 

wurden als vordergründige Bedarfe, eine vertiefte Vernetzung untereinander sowie die 

gemeinsame Betrachtung übergreifenden Fragestellungen genannt. Darauf aufbauend 

wurde im Sommer 2022 eine Online-Befragung zur Verifizierung und Priorisierung der 

genannten Themen durchgeführt sowie digitale Steckbriefe der einzelnen Standorte als 

Grundlage für eine kartenbasierte Übersicht der Stadtteilakteure in Verknüpfung mit 

Informationen zu Öffnungszeiten und Angebotsprofil angefragt.  

Zur Betreuung des Netzwerkes wurde das Format einer Steuerungsrunde gewählt, in der 

sich neben der Sozialplanung als Initiatorin Hand in Hand e.V., die EKKW und das 

Freiwilligenzentrum Region Kassel e.V. engagieren. Das Netzwerk soll zwei bis drei Mal im 

Jahr einberufen werden. 

Auf die sich durch stark gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise verschärfte 

finanzielle Lage vieler Menschen reagierten die Stadtteilakteure mit Angeboten wie 

Wärmecafés, erweiterten Öffnungszeiten oder offenen Angeboten in beheizten Räumen – 

oft in Verknüpfung mit Möglichkeiten zur Sozialberatung und kostengünstigen 

Essensangeboten. Für die Schließzeiten zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige 

stellte die Sozialplanung eine Übersicht mit offenen Angeboten und günstigen 

Mittagstischen zusammen und leitete sie über die Netzwerke in die Stadtteile und 

Quartiere zum Aushängen weiter.  

15.2. Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt 

In Kassel engagieren sich ca. 35.000 Personen ehrenamtlich in 

unterschiedlichen Bereichen wie Soziales, Kultur, Sport, Politik und 

Gesellschaft sowie im Bereich der Rettungsdienste oder für 

Umweltthemen.  

Neben klassischen Engagementstrukturen im Bereich der Vereinsarbeit 

entwickeln sich stets neue Formen der Mitwirkung und Beteiligung im 

Kontext einzelner Anlässe oder projekt- und themenbezogen in 

Initiativen oder losen Zusammenschlüssen von engagierten Personen.  

Der Bereich Bürgerschaftliches Engagement hat dabei zur Aufgabe 

diesen Wandel koordinierend strukturell sowie konzeptionell fachlich 

zu begleiten, neue Impulse zu setzen sowie die Akteurslandschaft 

synergetisch zu vernetzen. Partner zur operativen Umsetzung der 

Stadt Kassel sind das Freiwilligenzentrum Region Kassel und die vielen 

lokalen und stadtweiten Initiativen, Einrichtungen und Organisationen 

der Zivilgesellschaft. 
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Arbeitsgruppen und Netzwerkstrukturen 

 Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement  

 Runder Tisch „Engagement für Geflüchtete“  

 Lenkungs- und Steuerungsgruppe Freiwilliges Soziales Schuljahr Region Kassel  

 Bundesprogramm „Engagierte Stadt“ 

 Arbeitsgruppe „Bürgerschaftliches Engagement und Kommunen“ des 

Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 

 

Förderprogramme 

 Freiwilliges Soziales Schuljahr (als Landesprogramm seit April 2021) 

 „Kassel engagiert!“ zur Förderung von Kleinprojekten 

 Förderung von Maßnahmen zur Flüchtlingsbetreuung und -integration / Service- und 

Koordinierungsstelle an der Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE Niederzwehren) 

 

Jährliche Aktivitäten/Veranstaltungen und Veröffentlichungen  

 Ehrenamtsfest „Kassel sagt Danke!“ 

 Fortbildungsprogramm für Engagierte „Pro Ehrenamt“  

 

Im Folgenden werden einzelne Aufgabenschwerpunkte exemplarisch näher beschrieben: 

 

Fortbildungsbündnis „Pro Ehrenamt“ 

In Zusammenarbeit mit den Akteuren wurden die Fortbildungsangebote für Engagierte 

weiterentwickelt, thematisch angepasst und als duale Formate konzipiert, die analog oder 

digital angeboten wurden. Die Programme wurden im Januar für das erste und im Juli für 

das zweite Halbjahr als Broschüre veröffentlicht. In 2022 fanden 34 

Weiterbildungsangebote statt, an denen 339 Ehrenamtliche teilnahmen. 

 

Ehrenamtsfest „Kassel sagt Danke!“ 

Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung lud die Stadt Kassel alle Ehrenamtlichen 

bzw. Freiwilligen und die Initiativen, Einrichtungen und Organisationen Ende September 

zum Ehrenamtsfest „Kassel sagt Danke!“ in den Südflügel des Kulturbahnhofes Kassel ein. 

Mit dem Fest würdigte die Stadt die Aktiven des Bürgerengagements und lenkte einen 

Blick darauf, wie sich das Ehrenamt in den letzten drei Jahren entwickelt hat. 

Die bereits im Jahr 2021 gestaltete „Kassel sagt Danke!“-Tram fuhr auch 2022 weiter auf 

wechselnden Linien durch Kassel. 

 

Freiwilliges Soziales Schuljahr in der Stadt Kassel (FSSJ) 

Das Freiwillige Soziale Schuljahr (FSSJ) ermöglicht Schülerinnen und Schülern ab der 

8. Klasse ein freiwilliges Engagement in sozialen Einrichtungen über ein Schuljahr hinweg. 

Die Umsetzung, Akquise und Betreuung für das FSSJ umfasst neben den Schülerinnen und 

Schülern auch Schulen und Einsatzstellen im Stadtgebiet. Seit 1. April 2021 läuft das FSSJ 
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in der Stadt Kassel als ein vom Land Hessen gefördertes Projekt. Der operative Partner ist 

das Freiwilligenzentrum Region Kassel. Im Schuljahr 2021/2022 erhielten 13 Schülerinnen 

und Schüler ein Zertifikat; 59 potentielle Einsatzstellen (davon 32 städtische 

Kindertagesstätten und Horte) sowie vier Schulen beteiligten sich. Die positiven 

Erfahrungen der Beteiligten, eine erweiterte Öffentlichkeitsarbeit sowie das hohe 

Engagement der einzelnen Projektpartner führten dazu, dass sich die Nachfrage zur 

Beteiligung am FSSJ mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 deutlich erhöhte. 

 

Projektförderung „Kassel engagiert!“ 

Mit der Förderung „Kassel engagiert!“ legte die Stadt Kassel in 2022 erstmals ein 

Förderformat auf, mit dem Maßnahmen zur Anerkennung und Wertschätzung von 

ehrenamtlichen Tätigkeiten und zur Förderung bzw. Unterstützung konkreter 

ehrenamtlicher Tätigkeiten realisiert wurden. Der Schwerpunkt für 2022 lautete „Flucht 

und Migration“. Gefördert wurden sowohl Anerkennungs‐ und 

Wertschätzungsmaßnahmen wie gemeinsame Ausflüge oder Dankesfeiern als auch 

ehrenamtlich durchgeführte Angebote für ukrainische und andere Geflüchtete.  

 

 

16. Altenhilfe 

Die von der Stadt Kassel erbrachten Leistungen der Altenhilfe gem. 

§ 71 SGB XII gliedern sich in folgende Aufgabenbereiche: 

 Entwicklung und Fortschreibung der Kommunalen 

Altenhilfeplanung 

 Planung, Koordinierung, Moderation von Projekten der 

Kommunalen Altenhilfe 

 Fachberatung von Trägern der Altenhilfe 

 Information und Beratung durch 

- Beratungsstelle ÄLTER WERDEN 

- Pflegestützpunkt Stadt Kassel 

Mit Hilfe der vom Referat für Altenhilfe entwickelten und 

begleiteten Maßnahmen wird die kommunale Altenhilfepolitik 

gestaltet. Sie wird entsprechend gesetzlicher und 

kommunalpolitischer Vorgaben unter Berücksichtigung des 

Standes der jeweiligen aktuellen Fachdiskussionen umgesetzt. 

Hierzu gehören der Aufbau und die Koordination von Vernetzungs- 

und Verbundgremien sowie die Erschließung von Fördermitteln, 

z. B. für Modellvorhaben. 
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Wichtige Arbeitsgruppen und Netzwerkstrukturen 

 Arbeitskreis Offene Altenhilfe 

 Gerontopsychatrische Arbeitsgruppe (ruht zurzeit, Reaktivierung vorgesehen) 

 Demenz-Netzwerk Stadt Kassel 

 

Regelmäßige Veranstaltungen und Veröffentlichungen 

 „Neugierig und aktiv bleiben! Veranstaltungsprogramm für Menschen ab 60 Jahren“ 

 „A bis Z – Älterwerden in Kassel“ (Aktualisierung im 2-3 Jahresrhythmus) 

 Broschüren zu Wohnen, Tagespflege und Pflegeheimen 

 

Die bedarfsgerechte und sozialraumbezogene Entwicklung und Etablierung von 

Angeboten für Ältere als „soziale Knotenpunkte“ in der Fläche gemeinsam mit Trägern der 

Wohlfahrtspflege steht weiterhin im Fokus der Altenhilfeplanung. 

Demenz-Netzwerk Stadt Kassel 

Die beteiligten Akteurinnen und Akteure des 2021 gegründeten Demenz-Netzwerks Stadt 

Kassel setzten ihre Zusammenarbeit in diesem Rahmen in unterschiedlichen 

Arbeitsgruppen fort. In 2022 wurde beispielsweise in der Arbeitsgruppe 

„Öffentlichkeitsarbeit“ der Internetauftritt des Demenz-Netzwerks Stadt Kassel auf der 

Homepage der Stadt Kassel entwickelt und umgesetzt. Die Arbeitsgruppe „Kunst und 

Demenz“ beteiligte sich im Rahmen der documenta mit Veranstaltungen. Im September 

2022 konnte die im Rahmen einer weiteren Arbeitsgruppe geplante „Woche der Demenz“ 

erfolgreich durchgeführt werden. Erstmalig wurde ein Programmheft für die Woche der 

Demenz erstellt, das insgesamt 25 Veranstaltungen umfasste und an denen etwa 350 

Interessierte teilnahmen. 

Partizipative Weiterentwicklung des Altenhilfesystems in der Stadt Kassel 

Im Themenfeld „partizipative Weiterentwicklung des Altenhilfesystems in der Stadt 

Kassel“ wurden, finanziell unterstützt durch Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 

10.000 €, die aufgrund der Infektionslage in 2021 ausgefallenen Stadtteilworkshops in 

Forstfeld und Nordshausen im Frühjahr 2022 umgesetzt. Das Projekt wurde im Juni 2022 

mit einem Abschlussworkshop finalisiert. Aus den vor Ort gewonnen sozialräumlichen 

Erkenntnissen konnten konkrete Bedarfe identifiziert werden, aus der Erprobung von 

Methoden steht uns ein flexibler Methodenkoffer für zukünftige partizipative 

Veranstaltungsformate zur Verfügung. 
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16.1. Beratungsstelle ÄLTER WERDEN 

 

Zu den Aufgaben der Beratungsstelle ÄLTER WERDEN (im Folgenden: BÄW) gehören die 

allgemeine Beratung und Information älterer Menschen und ihrer An- und Zugehörigen in 

allen Fragen des Älterwerdens. Die BÄW arbeitet eng mit verschiedenen Diensten und 

Einrichtungen zusammen und ist seit Herbst 2020 sozialräumlich ausgerichtet. Damit 

werden Dynamiken sozialräumlich bezogen zeitnah und inhaltlich adäquat aufgegriffen 

und bearbeitet. Ausgehend von den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der 

Beratungsarbeit können so Impulse für die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur 

für ältere Menschen gegeben werden.  

 

 

 

 

 

Die Entwicklung der Beratungen zu den Schwerpunktthemen der BÄW stellt sich wie folgt 

dar: 

 

 
Abbildung 27 

Intensivberatungen der BÄW sind aufgrund ihrer Komplexität mit mindestens einem 

Hausbesuch verbunden. Die seit 2020 pandemiebedingte vorübergehend verringerte 

Anzahl von Intensivberatungen steigt inzwischen wieder an. 

Kurz-Beratungen haben gegenüber den Vorjahren zugenommen und liegen deutlich über 

dem Vor-Corona-Niveau. Allein gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der Kurz-

Beratungen in 2022 um gut 23%. 
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Aufgrund mehrerer Personalwechsel entstand eine Stellenvakanz im Umfang von 0,77 

VZÄ über einen Zeitraum von ca. neun Monaten, die durch die Mitarbeiterinnen 

kompensiert wurde. 

In den dezentralen Workshops zur partizipativen Weiterentwicklung des Altenhilfesystems 

in der Stadt Kassel wurde punktuell ein offenes zugehendes Beratungsangebot zu Fragen 

des Älterwerdens gewünscht. Erste Konzeptüberlegungen für weitere zugehende 

Beratungsangebote vor Ort in den Stadtteilen (im Stadtteil Nord-Holland besteht bereits 

ein entsprechendes Angebot) erfolgten Ende 2022. Weiterhin wurde die operative 

Ausgestaltung der Umsetzung des Angebotes „Präventiver Hausbesuch“ im Jahr 2022 

vorangetrieben. Die Umsetzung wird im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.  

16.2. Pflegestützpunkt Stadt Kassel 

 

Aufgabe des Pflegestützpunktes (PSP) ist die Beratung aller Personen unabhängig vom 

Alter bei Fragen rund um die Themen Pflege und Versorgung. Hier erhalten Ratsuchende 

Information, Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Koordination. Der PSP arbeitet 

mit allen Einrichtungen und Diensten zusammen, die mit Fragen der Prävention, 

Rehabilitation, Pflege und Hilfen zur Lebensgestaltung befasst sind. 

Beratungen durch den PSP werden anhaltend nachgefragt: Im Jahr 2022 führten die 

Mitarbeiterinnen des PSP insgesamt 928 Beratungen durch (2021: 739). 

 

 
Abbildung 28 

 

Der pandemiebedingte Rückgang der Beratungen wurde nahezu ausgeglichen. Auch die 

Intensivberatungen nahmen im Jahr 2022 wieder zu. Im PSP bestand aufgrund eines 

Personalwechsels für den Zeitraum von ca. sechs Monaten eine Stellenvakanz im Umfang 

von 1,0 VZÄ.  
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16.3. Neugierig und aktiv bleiben! Veranstaltungsprogramm für Menschen ab 60 

Jahren 

 

Die Angebote des Veranstaltungsprogrammes „Neugierig und aktiv bleiben!“ für 

Menschen ab 60 standen im Jahr 2022 unter der Prämisse der Rückführung in den 

Normalbetrieb. Insbesondere im ersten Halbjahr konnten sie jedoch punktuell weiterhin 

jeweils nur entsprechend der gültigen Corona-Verordnungslage durchgeführt werden, 

mussten daran angepasst oder ggf. (kurzfristig) abgesagt werden.  

Mit Ausnahme des Seniorenkarnevals fanden alle Großveranstaltungen statt, teilweise 

aufgrund der geltenden Auflagen mit geringeren Teilnehmendenzahlen. Die 

Erholungsfreizeiten nach Sylt und Schönau fanden wieder statt, aufgrund von lokalen 

Corona-Einschränkungen aber quantitativ ebenfalls noch nicht in dem Umfang der Jahre 

bis 2019. 

 

17. Modellregion Inklusion/Förderprogramm Kassel inklusiv 

 

Im Mai 2022 fand die Abschlussveranstaltung der Modellregion Inklusion und zeitgleich 

der Auftakt für „Kassel inklusiv – Sportlich bewegt in die Zukunft“ im Auestadion statt. 

Beteiligt waren eine Vielzahl an Vereinen und Institutionen, die im Rahmen der 

Modellregion Inklusion Fördermittel des Landes Hessen erhielten oder sich anderweitig für 

eine inklusive Gesellschaft einsetzen. Zudem bildete die Veranstaltung den Auftakt für eine 

sportlich bewegte Zukunft in Kassel. Mit dem Förderprogramm „Kassel inklusiv“ wurden 

erstmals in 2022 kommunale Zuwendungen in Höhe von insgesamt knapp 34.000 € an 

zehn Vereine und Institutionen vergeben. Das Förderproramm wird in Abhängigkeit der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in den nächsten Jahren fortgeführt. 

 

18. Fazit 

 

Nach zwei Pandemie-geprägten Jahren wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stadtverwaltung, insbesondere auch die des Sozialamtes im Frühjahr 2022 vor noch 

größere Herausforderungen gestellt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die 

damit einhergehenden Fluchtbewegungen waren an Dynamik kaum zu übertreffen. 

Während in der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 ff. der Zuzug über Zuweisungen durch 

das Land gesteuert war, so fanden Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet waren, häufig 

über persönliche Kontakte direkt den Weg nach Kassel. Ohne die Unterstützung aus der 

Bevölkerung im Hinblick auf die Unterbringungssituation, aber auch innerhalb der 

Verwaltung durch Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen 

Bereichen wäre die Lage nicht zu bewältigen gewesen. Hinzu kam, dass ein Krieg in Europa 
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in der Wahrnehmung aller eine neue Art von Bedrohung darstellte. Letztlich gelang es 

dennoch, im Zusammenspiel aller Beteiligten den Schutz suchenden Menschen gute 

Unterstützung zu bieten.  

Auch wenn über Monate hinweg der Fokus auf der Unterstützung der Menschen aus der 

Ukraine lag, wurde der Hauptverantwortung als Sozialleistungsträger, entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben über finanzielle und sonstige Hilfen zu beraten und diese an 

anspruchsberechtigte Personen zu leisten, im Großen und Ganzen – wenn auch häufig mit 

zeitlicher Verzögerung - nachgekommen.  

 

Im Frühjahr 2022 wurde zudem der Umzug der Abteilung Wohngeld in das Rathaus 

vollzogen. Das Sozialamt ist nun an den beiden Hauptstandorten Rathaus und 

Fünffensterstraße 5 verortet; die Werkstatt der Kommunalen Arbeitsförderung (GaLaMa) 

befindet sich zudem in Oberzwehren und die Beratungsstelle für Wohnungslose und 

Haftentlassene in der Kölnischen Straße in direkter Anbindung an die 

Tagesaufenthaltsstätte Panama. Aufgrund der dynamischen quantitativen 

Personalentwicklung werden zukünftig moderne Raumkonzepte auch unter 

Berücksichtigung neuer Möglichkeiten des mobilen Arbeitens eine größere Rolle spielen. 

 

Auch im Jahr 2022 waren Mitarbeitende des Sozialamtes in zahlreichen Arbeitsgruppen 

und Netzwerken vertreten. Diese bilden wertvolle Austauschplattformen und sind 

Impulsgeber für die weiteren Planungen. Exemplarisch sei an dieser Stelle der in 2022 

gegründete Pakt gegen Armut erwähnt, an dem Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Sozialamtes in allen Paktforen vertreten sind, um die fachliche Expertise 

des Sozialamtes einzubringen. 

 

Die jährlichen Anhebungen der Regelbedarfe, perspektivische Steigerungen der Kosten der 

Unterkunft sowie Anpassungen bei den Vergütungssätzen der Anbieter sozialer 

Leistungen (insbesondere im Bereich Pflege und EGH) stellen das Sozialamt zunehmend 

vor große finanzielle Herausforderungen. Änderungen in Gesetzgebung und 

Rechtsprechung werden in den folgenden Jahren die vom Sozialamt zu erbringenden 

Leistungen in Quantität und Qualität weiterhin signifikant beeinflussen. Bei all den 

gesetzlich vorgegebenen Aufgaben, deren finanzielle Wirkungen i. d. R. nicht kommunal zu 

beeinflussen sind, dürfen die sonstigen Aufgaben, wie z. B. die Stärkung des 

ehrenamtlichen Engagements, von Beratungsangeboten oder Quartierstreffpunkten, nicht 

in den Hintergrund geraten. Qualifizierte Fachkräfte sind hier die Basis für die 

Weiterentwicklung unserer Stadt und deren Gewinnung und Sicherung müssen weiter in 

den Fokus rücken. 

 

Wie bereits erwähnt, forderte auch das Jahr 2022 aufgrund der vielschichtigen 

Herausforderungen und Belastungssituationen ein enormes Maß an Engagement, aber 

auch Belastbarkeit und Ausdauer. Mit Besonnenheit und Achtsamkeit richteten 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Führungskräfte des Sozialamtes auch in 2022 

– häufig gemeinsam mit Kooperationspartnern – Aufmerksamkeit und Energie in die 

Unterstützung der Menschen, die sich in oft prekären Lebenslagen befinden. Dieser 

Auftrag wird auch in Zukunft angenommen sowie professionell und empathisch 

ausgeführt.  

 

Kassel, Juli 2023 

 

Anja Deiß-Fürst 

Amtsleiterin 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

AGH Arbeitsgelegenheiten 

AsylbLG 

a.v.E 

Asylbewerberleistungsgesetz 

außerhalb von Einrichtungen 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz 

BÄW Beratungsstelle ÄLTER WERDEN 

Bdks Baunataler Diakonie Kassel e. V. 
BKGG Bundeskindergeldgesetz 

BtBG Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung 

Volljähriger 

BTHG Bundesteilhabegesetz 

EEE Einrichtungseinheitliche Eigenanteil 

ESF 

EGH 

Europäischer Sozialfonds 

Eingliederungshilfe 

EKKW Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck 

FSSJ Freiwilliges Soziales Schuljahr in der Stadt Kassel  

GaLaMa Garten- und Landschaftsbau, Malerarbeiten 

GruSi Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  

GU Gemeinschaftsunterkunft 

GVWG Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung 
(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz) 

GWA Gemeinwesenarbeit 
HAG Hessisches Ausführungsgesetz 
HeizkZuschG Heizkostenzuschussgesetz  

HLU Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 

i.E. in Einrichtungen 

KAF Kommunale Arbeitsförderung 

KdU 

KFA 

Kosten der Unterkunft 

Kommunaler Finanzausgleich 

Kita Kindertagesstätte 

KH Krankenhilfe 

KJSG Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

MD Medizinischer Dienst Hessen 

NSK New System Kommunal (Software für Kommunalverwaltungen) 

LWV Landeswohlfahrtsverband Hessen 

PG Pflegegrad 

PSG Pflegestärkungsgesetz 

PSP Pflegestützpunkt Stadt Kassel 

SGB Sozialgesetzbuch 

VZÄ 

WoGG 

Vollzeitäquivalent 

Wohngeldgesetz 

ZEDA Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige in Kassel 

ZFW Zentrale Fachstelle Wohnen 



Sozialamt Stadt Kassel – Jahresbericht 2022  

 

Seite 72 von 72 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis  

Tabelle 1 Gemeinschaftsunterkünfte S. 07 

Tabelle 2 Personalverteilung S. 11 

Tabelle 3 Teilhabecard und MittendrinTicket S. 13 

Tabelle 4 SGB XII Regelbedarfsstufen (Regelsätze) 2022 S. 16 

Abb. 1 Hilfe zum Lebensunterhalt - Altersstruktur Leistungsbeziehende S. 16 

Abb. 2 Hilfe zum Lebensunterhalt – Entwicklung Personen- und Fallzahlen S. 17 

Abb. 3 Hilfe zum Lebensunterhalt - Zuschussbedarf / Person / Jahr S. 18 

Tabelle 5 Leistungen der Hilfe zur Pflege nach Pflegegraden S. 19 

Abb. 4 Hilfe zur Pflege – Personenentwicklung S. 20 

Abb. 5 Personen in ambulanter Pflege nach Pflegegraden S. 20 

Abb. 6 Ambulante Hilfe zur Pflege – Zuschussbedarf / Person / Jahr S. 21 

Abb. 7 Personen in stationärer Pflege nach Pflegegraden S. 22 

Abb. 8 Stationäre Hilfe zur Pflege – Zuschussbedarf / Person / Jahr S. 23 

Abb. 9 Eingliederungshilfe - Fallzahlentwicklung S. 26 

Abb. 10 Eingliederungshilfe – ausgewählte Finanzdaten S. 26 

Tabelle 6 Grundsicherung – Personenentwicklung S. 28 

Abb. 11 Grundsicherung – Aufwendungen gesamt S. 29 

Abb. 12 Grundsicherung – Aufwendungen / Person / Jahr S. 30 

Abb. 13 Personen mit Krankenhilfeanspruch S. 32 

Abb. 14  Gesamtaufwendungen für Krankenhilfe S. 32 

Abb. 15  Aufwendungen Krankenhilfe / Person / Jahr S. 33 

Abb. 16  Bestattungskosten - Fallzahlentwicklung S. 34 

Abb. 17  Bestattungskosten – Aufwendungen und Eigenanteile S. 34 

Abb. 18 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten – Fallzahlen S. 35 

Tabelle 7 Rentenberatungen und Rentenanträge S. 36 

Abb. 19 Entwicklungen der Bedarfsgemeinschaften im SGB II S. 37 

Tabelle 8 Sozialwirtschaft integriert I und II S. 40 

Tabelle 9 Teilnehmende an Arbeitsgelegenheiten (AGH) S. 40 

Tabelle 10 Statistik Betreuungsbehörde S. 41 

Tabelle 11 Beratungen, Informationsveranstaltungen, Beglaubigungen S. 42 

Abb. 20 Asyl – Entwicklung Personen- und Fallzahlen S. 43 

Abb. 21 Altersstruktur Asylleistungsempfänger S. 44 

Tabelle 12  Entwicklung der Gemeinschaftsunterkünfte (GUs) S. 44 

Tabelle 13  Heizkostenzuschuss S. 46 

Tabelle 14 Statistik Wohngeld S. 47 

Abb. 22 Wohngeldbeziehende S. 47 

Abb. 23 Wohngeld nach Größe der Haushalte S. 47 

Abb. 24 Aufteilung Wohngeldbeziehende nach sozialer Stellung S. 48 

Tabelle 15 Bildung und Teilhabe – Anzahl Bewilligungen S. 49 

Tabelle 16 Bildung und Teilhabe – Gesamtanträge S. 50 

Tabelle 17 Bildung und Teilhabe - Aufwendungen nach Leistungsarten S. 50 

Abb. 25 Ausbildungsförderung nach dem BAföG - Anträge S. 52 

Abb. 26 Schulden- und Insolvenzberatung S. 55 

Tabelle 18 Wohnraumsicherung S. 56 

Tabelle 19 Statistik Obdachlosenhilfe S. 57 

Abb. 27 Beratungen der Beratungsstelle Älter Werden S. 66 

Abb. 28 Beratungen Pflegestützpunkt S. 67 

   

 




